Obergericht des Kantons Zurich

Il. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB150201-O/U/cw

Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. Spiess, Prasident, Ersatzoberrichterin lic. iur.
Scharer und Ersatzoberrichter lic. iur. Huizinga sowie die Gerichts-

schreiberin MLaw Hassig

Urteil vom 1. Dezember 2015

in Sachen

Staatsanwaltschaft Il des Kantons Ziirich,
vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. Ch. Meier,

Anklagerin und Erstberufungsklagerin

gegen

A. ,

Beschuldigter und Zweitberufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X.

betreffend qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betaubungsmittelgesetz

etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 8. Abteilung,
4. Februar 2015 (DG140256)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zirich ist diesem Urteil
beigeheftet (Urk. HD Urk. 11).

Urteil der Vorinstanz:

1. Das Verfahren gemass Ziffer IV.2 der Anklageschrift betreffend Ubertretung
des BetmG inder Zeit ab Juni 2011 im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG wird

flr die Zeit vor dem 3. Februar 2012 eingestellt.
2. Der Beschuldigte ist schuldig

- des Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b, ¢, und d in Verbin-
dung mit Abs. 2 lit. a BetmG;

- der mehrfachen Widerhandlung im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. cund d
BetmG;

- der Ubertretung von Art. 34 Abs. 1 lit. e in Verbindung mit Art. 26
Abs. 1 Waffengesetz;

~ der mehrfachen Ubertretung von Art. 19a Ziff. 1 BetmG.

3.  Vom Vorwurf des mehrfachen Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b,
¢, dund g in Verbindung mit Abs. 2 lit. a BetmG (Anklageziffern .1 und 1.2)
sowie vom Vorwurf der Hehlerei im Sinne von Art. 160 Ziff. 1 StGB wird der

Beschuldigte freigesprochen.

4. Der Beschuldigte wird bestraft mit 27 Monaten Freiheitsstrafe (wovon bis
und mit heute 177 Tage durch Untersuchungshaft erstanden sind) sowie mit

einer Busse von Fr. 800.—.

5. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle

eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen.



Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 18 Monaten aufgescho-
ben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. Im Ubrigen (9 Monate abziig-
lich 177 Tage, die durch Untersuchungshaft erstanden sind) wird die Frei-

heitsstrafe vollzogen. Die Busse ist zu bezahlen.

Die mit Verflgung der Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zurich vom 12. Ju-
ni 2013 beschlagnahmten und im Folgenden aufgefihrten Waffen mit Zube-
hor (Sachkautionsnummer ...) werden definitiv beschlagnahmt und zur

anteilsmassigen Deckung der Busse und Verfahrenskosten verwendet:

Revolver "Ruger Redhawk", Nr. ..., Kal. .44 MAG;

- 6 Patronen R.P 44 REM MAG zu Revolver "Ruger Redhawk";

- Vorderschaft-Repetierflinte "lthaca Gun", Nr. ..., Kal. SG 12/70;

- Unterhebel-Repetiergewehr, Marke Marlin, Nr. ..., Kal. .44 MAG;

- Colt Vorderlader, RG Pioneer, Nr. ...;

- Waffenkoffer, Alu, gran;

- Pistole, Marke SIG SAUER, Nr. ... Kal. 9mm PARA;

- Revolver, Marke "Smith&Wesson", Modell M38, Nr. ..., Kal. .38SPL;
- 5 Packungen Munition, Marke "Geco" a 50 Schuss, Kal. 9mm Luger;

- 2 Packungen Munition, Marke "Geco" a 18 resp. 45 Schuss, Kal. 9mm

Luger;
- 1 Packung Munition, Marke "Geco" mit 49 Schuss, Kal. .38SPL,;
- Putzzeug, Gehorschutz, Reinigungsmittel;
- Einzelschusspistole, ohne Marke, Nr. ...;

- Kingelitéter, silberfarben, ungeladen;
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- Einzelschusspistole, Marke "Eigenbau", Bezeichnung auf Lauf

"Smith&Wesson", ohne Seriennummer;
- Sturmgewehr STGW 57, ...4, Kal. 7.5 x 55;
- Einzelschussgewehr, Marke "Baikal", Typ T03-17, Nr. ..., Kal. .22 LR;
- Flinte mit Trommelmagazin, Marke "Armsel", Nr. ..., Kal. SG 12/70;

- Vorderschaft Repetierflinte, Marke "Remington", Modell Wingmas-
ter 870, Nr. ..., Kal. SG12/70;

- Revolver Vorderlader, Markenlos, PR.FIE ltaly, Nr. ....

Die mit Verflgung der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zirich vom

10. Dezember 2012 beschlagnahmten und im Folgenden aufgefihrten
Geldwerte (Sachkautionsnummer ...) werden definitiv beschlagnahmt. Der
beschlagnahmte Bargeldbetrag wird zur Deckung der Busse und der

Verfahrenskosten verwendet:
- Fr. 6'390.—;

- € 235.—;

- Fr. 540.—.

Ein alifalliger Uberschuss aus Beschlagnahmung und Verwertung im Sinne

von Ziffern 7 und 8 wird dem Beschuldigten herausgegeben.

Die mit Verfligung der Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zirich vom 4. Juli
2013 beschlagnahmten und im Folgenden aufgefuhrten Gegenstande
(Sachkautionsnummer ...) werden definitiv beschlagnahmt und als

Beweismittel bei den Akten belassen:
- Mobiltelefon Nokia, schwarz, IMEI ..., Rufnr. ...:

- Couvert, beschriftet mit "B".
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12.

13.

14.

Die von der Kantonspolizei sichergestellten und im Folgenden aufgeflhrten
Betaubungsmittel und -utensilien (Lagernummer ...) werden eingezogen und

der Lagerbehdrde zur Vernichtung Uberlassen:
- 90 Gramm Haschisch;

- 2.5 Gramm Marihuana;

- 3 V2 Ecstasy-Tabletten;

- elektrische Waage;

- rotes Sieb.

Die Entscheidgebihr wird festgesetzt auf:

Fr. 5'000.— ; die weiteren Auslagen betragen:
Fr. 3'000.— Geblhr Anklagebehdrde

Fr. 3'958.50 Auslagen Vorverfahren

Fr. amtliche Verteidigung (ausstehend)

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausge-
nommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten
zur Halfte auferlegt und zur Halfte definitiv auf die Gerichtskasse genom-

men.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse ge-
nommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4
StPO im Umfang der Halfte. Uber die Hohe der Kosten der amtlichen Vertei-

digung wird mit separatem Beschluss entschieden.



Berufungsantriage:

b) Der Verteidigung des Beschuldigten A.

(Urk. 44 S. 21.)

1.1.

1.2.

In Abanderung von Ziff. 2 des erstinstanzlichen Urteils sei der

Beschuldigte

- des Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 1lit. b, c und d in
Verbindung mit Art. 2 lit. a BetmG sowie in Verbindung mit Art. 25
StGB (Anklageschrift-Ziff. 1.3),

- der mehrfachen Widerhandlungen gegen das Betaubungs-
mittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. cund d BetmG
(Anklageschrift-Ziff. 1.4 und 1.5),

- der Ubertretung von Art. 34 Abs. 1 lit. e in Verbindung mit Art. 26
Abs. 1 WG sowie

- der mehrfachen Ubertretung von Art. 19a Ziff. 1 BetmG schuldig

zu sprechen.

Vom Vorwurf des mehrfachen Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 1
lit. b, ¢, d und gi.V.m. Abs. 2 lit. a BetmG (Anklageschrift-Ziff. 1.1+2)
sowie vom Vorwurf der Hehlerei im Sinne von Art. 160 Ziff. 1 StGB

(Anklageschrift-Ziff. 1) sei der Beschuldigte freizusprechen.

In Abanderung von Ziff. 4 des erstinstanzlichen Urteils sei der
Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten (abzuglich 177
Tage erstandener Haft) sowie mit einer Busse von Fr. 500.— zu

bestrafen.

In Abanderung von Ziff. 5 des erstinstanzlichen Urteils sei eine

Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen festzusetzen.



4. In Abanderung von Ziff. 6 des erstinstanzlichen Urteils sei der Vollzug

der Freiehitsstrafe aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von

3 Jahren. Die Busse ist zu bezahlen.

5. In Bestatigung des erstinstanzlichen Urteils seien die Kosten des
Vorverfahrens sowie des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens, mit
Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, dem Beschuldigten
zur einen Halfte aufzuerlegen und zur anderen Halfte definitiv auf die

Gerichtskasse zu nehmen.
6. Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der

amtlichen Verteidigung, seien auf die Gerichtskasse zu nehmen.

Des Vertreters der Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zirich:
(Urk. 43 S.1)

Die Beschuldigte B. sei in Aufhebung der Teilfreispriiche im gesamten
Umfang der Anklage schuldig zu sprechen und mit 7 %2 Jahren Freiheitsstra-

fe zu bestrafen.

Der Beschuldigte A. sei in Aufhebung der Teilfreispriche im gesamten
Anklageumfang schuldig zu sprechen und dafir mit 3 % Jahren Freiheits-

strafe und einer Busse von Fr. 500.— zu bestrafen.

Dementsprechend sind beiden Beschuldigten jeweils die gesamten Kosten

aufzuerlegen.



Erwagungen:

1.1 Mit Urteil vom 4. Februar 2015 sprach die 8. Abteilung des Bezirksgerichts
Zirich den Beschuldigten des Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 1lit. b, c
und d in Verbindung mit Abs. 2 lit. a BetmG, der mehrfachen Widerhandlung im
Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG sowie der Ubertretung des Waffen-
und des Betaubungsmittelgesetzes schuldig und bestrafte ihn mit einer teilweise
voliziehbaren Freiheitsstrafe von 27 Monaten und einer Busse von Fr. 800.—. Vom
Vorwurf des mehrfachen Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 11it. b, ¢, dund g
in Verbindung mit Abs. 2 lit. a BetmG betreffend die Anklageziffern 1.1. und 1.2.
und vom Vorwurf der Hehlerei sprach die Vorinstanz den Beschuldigten frei. So-
dann regelte sie die Anrechnung der erstandenen Haft, setzte eine Ersatzfrei-
heitsstrafe fur den Fall des schuldhaften Nichtbezahlens der Busse fest und ent-
schied Uber die Verwendung der beschlagnahmten Waffen, Bargeldbetrage, Be-
weismittel und Betdubungsmittel sowie Uber die Kosten- und Entschadigungsfol-
gen (fur die Einzelheiten Urk. 35 S. 65 ff.).

1.2 Gegen das mundlich erdffnete Urteil (Prot. | S. 21 ff.) meldeten die Staats-
anwaltschaft Il des Kantons Zirich mit Eingabe vom 12. Februar 2015 (Urk. 28)
und der Beschuldigte mit Eingabe vom 16. Februar 2015 (Urk. 29) rechtzeitig Be-
rufung an (Art. 399 Abs. 1 StPO). Am 15. April 2015 versandte die Vorinstanz das
begrindete Urteil an die Anklagerin und den Beschuldigten (vgl. Urk. 32/1-2) und
ubermittelte in der Folge die Anmeldung der Berufung zusammen mit den Akten

dem Obergericht.

2.1 Die schriftichen Berufungserklarungen datieren vom 4. Mai 2015 (Urk. 36)
und vom 11. Mai 2015 (Urk. 37) und wurden der erkennenden Kammer sowohl

von der Staatsanwaltschaft als auch vom Beschuldigten rechtzeitig eingereicht



(vgl. Urk. 32/1-2; Art. 399 Abs. 2i.V.m. Art. 90 StPO). Anschlussberufungen wur-

den keine erklart.

2.2 DieBerufungsverhandlung fand am 1. Dezember 2015 statt (Prot. Il S. 3 ff.).

1.1 DieBerufung der Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zirich richtet sich ge-
gen die Dispositivziffern 3 (Freispriche in den Anklageziffern 1.1., 1.2. und lll. [rec-
te: Il]), 4 und 6 (Sanktion und Vollzug) und 13 (Kostenauflage) des vorinstanzli-
chen Entscheides. Sie beantragt, den Beschuldigten im gesamten Umfang der
Anklage schuldig zu sprechen und ihn mit 3 % Jahren Freiheitsstrafe zu bestrafen
(Urk. 36).

1.2 DieBerufung des Beschuldigten richtet sich gegen die Dispositivziffern 2 al
1 (Schuldspruch wegen Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b, cund d
i.V.m Abs. 2 lit. a BetmG) und 4-6 (Sanktion und Vollzug). Er beantragt einen voll-
umfanglichen, also auch Anklagepunkt 1.1.3. umfassenden, Freispruch vom Vor-
wurf des Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b, cund d i.V.m Abs. 2 lit. a
BetmG. Stattdessen sei der Beschuldigte der mehrfachen Widerhandlung gegen
das Betaubungsmittelgesetz i.S.v. Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG teilweise
i.V.m. Art. 25 StGB (Anklagepunkte 1.1.3.-1.1.5.) schuldig zu sprechen und mit ei-
ner bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 18 Monaten (Probezeit vier Jahre)
sowie mit einer Busse von Fr. 500.— zu bestrafen, wobei fir den Fall des schuld-
haften Nichtbezahlens der Busse eine Ersatzreiheitsstrafe von 5 Tagen festzu-
setzen sei (Urk. 37; vgl. auch Urk. 25 S. 10).

1.3 Nicht angefochten und in Rechtskraft erwachsen ist der erstinstanzliche Ent-
scheid folglich betreffend die Dispositivziffern 1 (Einstellung), 2 al 3-4 (Schuld-
spruch wegen Ubertretung des Waffengesetzes und wegen mehrfacher Ubertre-
tung des BetmG), 7-11 (Verwendung beschlagnahmter Gegenstande), 12 (Kos-
tenfestsetzung), 14 (Verlegung der Kosten der amtlichen Verteidigung), was vor-

ab festzustellen ist.
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2.1 Informationen der serbischen Justiz fihrten im Sommer 2012 zur Einleitung
der Aktion C.___ wegen des dringenden Verdachts auf umfangreiche Kokain-
delikte durch balkanstammige Tatverdachtige. In diesem Zusammenhang wurden
diverse Personen Uberwacht (Telefonkontrolle, Standortidentifikation, Observatio-
nen; Urk. HD 4/1-17), wobei die notwendigen Bewilligung des Zwangsmassnah-
mengerichts des Obergerichts des Kantons Zirich (Urk. 35 S. 6 f.; Art. 82 Abs. 4
StPO) und der Staatsanwaltschaft fir die Uberwachung des Beschuldigten

(Urk. HD 4/5; Art. 282 Abs. 2 StPO) vorlagen. Am 27. Juli 2012 wurde im Rahmen
dieser Aktion aufgrund von Erkenntnissen aus der Uberwachung D._ mit
rund 420 Gramm Kokain verhaftet, nachdem er den Wohnort von B._ verlas-
sen hatte (Urk. HD 1/3 S. 4). Aufgrund weiterer Ermittlungsergebnisse intervenier-
te die Kantonspolizei Zirich sodann am 5. November 2012 in der Wohnung von

E. an der ...-Strasse ... in Zurich. Dabeiwurde F. (F. ) beim

Ausscheiden von Kokainfingerlingen angetroffen und festgenommen; insgesamt
konnten 90 Fingerlinge Kokain, enthaltend total 913 Gramm Kokaingemisch bzw.
574.1 Gramm Reinsubstanz, sichergestellt werden (Urk. HD 1/1 S. 5; Urk. HD 1/2
Anhang). Schliesslich veranlassten Erkenntnisse aus abgefangenen Textmittei-
lungen und abgehorten Telefonaten die Kantonspolizei Zirich den Beschuldigten
am 4. Dezember 2012, 15:15 Uhr, beim Busbahnhof an der Ausstellungsstrasse
anzuhalten und zu verhaften. Dabeiwurde ein Briefumschlag mit der Aufschrift
"B'.  "sowie Fr. 6'390.— und 235.— Euro Bargeld sichergestellt (Urk. HD 1/1
S. 6; Urk. HD 8/1; Urk. HD 6/3).

2.2 Die Anklagebehorde geht davon aus, dassB. nach der Verhaftung
von D.__ zur Weiterfuhrung ihres Kokainhandels im Raum Zurich dringend ei-
nen in der Schweiz ansassigen Unterstitzer bendtigte und diesen in der Person
des Beschuldigten fand. Der Beschuldigte habe - so der (wenig konzise) Anklage-
vorwurf kurz zusammengefasst - am 8. August 2012 ein Kilogramm Kokain von

B.  Ubernommen, von diesem bis am 15. August 2012, 21:03 Uhr, 300
Gramm verkauft und am 16. August 2012, 15:35 Uhr, eine nicht genauer bekann-
te Kokainmenge an B._ Ubergeben, welche diese G.  Uberbracht habe.
Am 18. August 2012, 22:38 Uhr, habe der Beschuldigte vom urspringlich Gber-

nommenen Kilogramm Kokain noch 290 Gramm besessen. Sodann habe er zwi-
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schen dem 17. August und 6. September 2012 einmal Kokainerldés in Euro ge-
wechselt, wobei der gewechselte Betrag in der Folgevon B.__ einem Geldku-
rier zwecks Transport nach Holland Ubergeben worden sei, und zweimal habe er
selber Geldkurieren Erlds aus dem Kokainverkauf bzw. Geld zwecks Zahlung von
Schulden aus dem Kokainhandel zum Weitertransport nach Holland Ubergeben
(Anklageziffer 1.1.1. "Vorgang 4 und 29", wobei die Anklageziffer sich bezlglich
des Geldruckflusses effektiv nicht nur auf den Sachverhalt bezieht, welcher im
Vorverfahren als Vorgang 29 bezeichnet wurde, sondern auch auf diejenigen,
welche als Vorgange 18 und 23 Gegenstand der Befragung vom 14. Februar
2014 waren [vgl. Urk. HD 2/12]). Weiter sei er zwischen dem 23. September und
dem 3. Oktober 2012 an erfolglosen Bemuhungen, im Ausland grosse Mengen
Kokain zu beschaffen, beteiligt gewesen (Anklageziffer 1.1.2. "Vorgang 49").
Schliesslich soll der Beschuldigte ab dem 15. Oktober 2012 aktiv an der Kokain-
einfuhr mittels des Kuriers F.___ beteiligt gewesen sein (Anklageziffer 1.1.3.
"Vorgang 38). Weiter wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten Handel mit
Cannabis (Anklageziffer 1.14.), Besitz von Ecstasy (Anklageziffer 1.1.5.) und Heh-

lerei (Anklageziffer 1.11.) vor.

2.3 DerBeschuldigte gestand in der polizeilichen Einvernahme vom 20. Dezem-

ber 2012 ein, er habe E. den Schlussel fur die Wohnung abgeschwatzt.
Den Schlussel habe er B. gegeben (Urk. HD 2/4 S. 3, 5). Am 30. Januar
2013 gab er sodann zu, dass er die Wohnung fir B. im Wissen darum or-

ganisiert habe, dass sich dort ein Drogenkurier einfinden und dort Kokain fur kur-
ze Zeit gelagert werde. Er habe B._ nicht danach gefragt, wie viel Kokain sie
erhalten wurde. Er habe es sich ja ungefahr vorstellen konnen. Er sei von ein paar
hundert Gramm, vielleicht 500, ausgegangen. Wieviel kbnne man schon schlu-
cken? Die Frage, ob es ihm auch egal gewesen ware, wenn es mehr gewesen
ware, beantwortete er mit: "Ja, was soll ich da sagen." Erhabe B._ nur diese
Moglichkeit geben wollen, dass sie das abwickeln kédnne. Wie er fir diesen Dienst
belohnt wirde, sei nicht abgemacht worden. Sicher hatte ihm B, aber die
Fr. 300.— zurlickgegeben, die er, der Beschuldigte, E._ als Entgelt fur die
Uberlassung der Wohnung gegeben habe (Urk. HD 2/5 S. 3 ff.). Weiter gab er zu,

die Wohnung nach dem "Verschwinden" des Kuriers zusammen mit B. auf-
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geraumt bzw. gesaubert zu haben (Urk. HD 2/5 S. 16 f.). Es sei richtig, dass er
zusammen mit B._ ander Einfuhr von rund 913 Gramm Kokain durch
F._ beteiligt gewesen sei (Urk. HD 2/5 S. 19). In der Folge verweigerte er die
Aussage zu den Anklagevorwlrfen 1.1.1.-3. weitgehend und ausserte sich insbe-
sondere nicht inhaltlich zu den ihm vorgespielten abgehodrten Telefonaten (vgl.
Urk. HD 2/8-15; Urk. 21 S. 5 ff,; Prot. Il S. 21 f.). Den Handel mit Cannabis ge-
stand der Beschuldigte ein, ausserte sich dabei allerdings unterschiedlich zur ge-
handelten Menge (vgl. Urk. 35 S. 48 f.). Den Besitz von Ecstasy gab er ebenfalls
zu (vgl. Urk. 35 S. 49 1.). Den Vorwurf der Hehlerei bestritt er (vgl. Urk. 35 S. 50 f,;
Prot. I S. 21f)).

3.1 Was den Vorwurf des Handels mit Cannabis, des Besitzes von Ecstasy und
der Hehlerei betrifft, kann vollumfanglich auf die zutreffenden Ausfihrungen der
Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 35 S. 48 ff.). Diesbezuglich drangen sich im
Berufungsverfahren weder in tatsachlicher noch rechtlicher Hinsicht Weiterungen
und/oder Anderungen auf. Naher zu erdrtern ist im Berufungsverfahren einzig der
Anklagevorwurf der Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz gemass

den Anklageziffern 1.1.1.-3.

3.2 Das Gestandnis des Beschuldigten, die Wohnung von E._ furB._
im Wissen darum organisiert haben, dass sich dort ein Drogenkurier einfinden
und dort Kokain fur kurze Zeit gelagert werde, und schliesslich beim Saubern der
Wohnung geholfen zu haben, deckt sich mit dem Ubrigen Untersuchungsergebnis.
Davon geht auch die Verteidigung aus (Urk. 44 S. 12 f,; vgl. Urk. 25 S. 8). Sie halt
jedoch bis heute dafir, dass der Beschuldigte sich dadurch lediglich als Gehilfe
schuldig gemacht habe. Eine darlber hinausgehende Tatbeteiligung sei bezuglich
der Drogeneinfuhr mittels des Kuriers F.__ ebenso wenig rechtsgenugend
nachgewiesen (Urk. 25 S. 8 f,; Urk. 44 S. 13) wie bezlglich der Ubrigen Tatvor-
wurfe gemass Anklageziffern 1.1.1.-3. (Urk. 25 S. 3 ff.). Die Staatsanwaltschaft
stellt sich dagegen auf den Standpunkt, die in der Anklageschrift umschriebene
Tatbeteiligung des Beschuldigten werde durch die Abfolge der abgehorten Tele-

fongesprache bzw. SMS, welche den ganzen Ablauf lickenlos belegen wirden,
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und durch das Ergebnis von Observationen und Sicherstellungen von Betau-
bungsmitteln bewiesen (Urk. 22 S. 2 f.).

4.1 Der Vorwurf, der Beschuldigte habe sich nach der Verhaftung von D._
an dessen Stelle zusammen mitB._ am Kokainhandel im Raum Zirich betei-
ligt, indem er insbesondere am 8. August 2012 ein Kilogramm Kokain von

B.  Ubernommen und dieses in der Folge bis am 18. August 2012 zusam-
men mit dieser bis auf eine Menge von 290 Gramm an Abnehmer weiterverkauft
bzw. weitergegeben habe, war Gegenstand der Einvernahme des Beschuldigten
vom 11. April 2013 (Urk. HD 2/8). Anlasslich dieser Einvernahme wurden dem
Beschuldigten die in Urk. HD 2/8/1-16 und HD 2/8/18-46a dokumentierten Text-
nachrichten vorgehalten und die dort auszugsweise dokumentierten Telefonge-
sprache vorgespielt. Er erhielt in Gegenwart seines amtlichen Verteidigers Gele-
genheit, sich zu diesen zu aussern. Die vom Beschuldigten einzeln mit seinem

Kirzel gekennzeichneten TK-Protokolle sind damit als Beweismittel verwertbar.

4.2 Anlasslich der Einvernahme vom 14. Februar 2014 wurden dem Beschuldig-
ten diejenigen Telefongesprache vorgespielt und Kurznachrichten vorgehalten
(Urk. HD 2/12), welche nach Auffassung der Strafverfolgungsbehérden belegen,
dass der Beschuldigte in der Zeit vom 21. August bis zum 6. September 2012 in
Zusammenarbeit mitB.  den Drogenlieferanten in Holland insgesamt
45'000.— Euro zukommen liess (Anklageziffer 1.1.1. f-h). Die entsprechenden -
vom Beschuldigten unterzeichneten - Textprotokolle liegen als Urk. HD 1/3/37-47
bei den Akten. Es sind damit samtliche, dem Beschuldigten vorgespielte Telefon-
gesprache und vorgehaltene Textnachrichten dokumentiert und die entsprechen-

den Telefoniberwachungsprotokolle als Beweismittel verwertbar.

4.3 Zum Vorwurf des Anstaltentreffens zu Kokaineinfuhr gemass Anklageziffer
1.1.2. wurde der Beschuldigte insbesondere am 23. April 2013 einvernommen
(Urk. HD 2/9). Anlasslich dieser Einvernahme wurden dem Beschuldigten die in
Urk. HD 2/9/1-22 dokumentierten Textnachrichten vorgehalten und die dort aus-
zugsweise dokumentierten Telefongesprache vorgespielt. Er erhielt in Gegenwart

seines amtlichen Verteidigers Gelegenheit, sich zu diesen zu dussern. Die vom
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Beschuldigten einzeln mit seinem Kirzel gekennzeichneten TK-Protokolle sind

damit als Beweismittel verwertbar.

4.4 Die Kokaineinfuhr vom 4. November 2011 mittels des Kuriers F._ war
schliesslich insbesondere Gegenstand der polizeilichen Einvernahme des Be-
schuldigten vom 30. Januar 2013 (Urk. HD 2/5). Anlasslich dieser Einvernahme
wurden dem Beschuldigten diein Urk. HD 2/5/1 sowie Urk. HD 2/5/3-27 doku-
mentierten Textnachrichten vorgehalten und die dort auszugsweise dokumentier-
ten Telefongesprache vorgespielt. Er erhielt in Gegenwart seines amtlichen Ver-
teidigers Gelegenheit, sich zu diesen zu aussern. Die vom Beschuldigten einzeln
mit seinem Kurzel gekennzeichneten TK-Protokolle sind damit als Beweismittel

verwertbar.

4.5 Zusammengefasst ist der Anklagevorwurf gemass Anklageziffer 1.1.1.-3. an-
hand der in den Urk. HD 1/3/37-47, Urk. HD 2/5/1 sowie Urk. HD 2/5/3-27,
Urk. HD 2/8/1-16 und Urk. HD 2/8/18-46a sowie Urk. HD 2/9/1-22 dokumentierten

Textnachrichten und Telefongesprache zu prufen.

Anklageziffer 1.1.1. a-e

5.1.1 Die Anklagebehorde geht zunachst davon aus, dass B._  nach der Ver-
haftung von D.__ zur Weiterfuhrung ihres Kokainhandels im Raum Zirich ei-
nen Komplizen benétigte und als solchen anfangs August 2012 den Beschuldig-

ten bestimmte. Am 8. August 2012, um 22:27 Uhr, habe H. B. aufge-

fordert, sie solle kinftig die Kokaingeschafte von Serbien aus koordinieren, wah-

rend der Beschuldigte die Kokaingeschafte (sinngemass: vor Ort in Zurich) abwi-
ckeln solle.

5.1.2 Sie stitzt diese Annahme im Wesentlichen auf die in Urk. HD 2/8/1-10, 13
dokumentierten Gesprache und Textnachrichten (vgl. Urk. HD 2/8 S. 2-8). Dabei

ordnet sie den Anschluss mit der Nummer ... B. und denjenigen mit der
Nummer ... (Provider Serbien) ihrem Ehemann, H. , zUu. Ob es sich beim un-
ter dem Anschluss ... (Provider Serbien) sprechenden C. -031 um H.

handelt, ist fur den Ausgang des Verfahrens unwesentlich und kann daher offen

bleiben. Die im Vorverfahren vorgenommene Zuordnung des erwahnten Telefon-
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anschlusses auf B._ ist sodann Uberzeugend. Der Anschluss ... war von
B._ abonniert worden. Dass er von ihr auch benutzt wurde, ergibt sich aus
den Aussagen des Beschuldigten, der sie bei unter dieser Nummer gefihrten Ge-
sprache wiederholt als Sprechende identifizierte (Urk. HD 2/8 S. 3 f., 8, 9). Soweit
der Beschuldigte zur Person der Sprechenden keine Aussagen machte, ist fest-
zuhalten, dass weder er noch die Verteidigung beim Abhéren der Telefongespra-
che je in den Raum stellten, dass das auf B._ laufende und grundsatzlich
von ihr benutzte Telefon im konkreten Fall von einer anderen Person benutzt
werde. Im Folgenden werden daher die unter dem Anschluss ... erfassten Text-

nachrichten und geflihrten Telefonate ohne weiteres B. zugeordnet.

5.1.3 Am 25. Juli 2012, 14:10 Uhr, sandte C. -023 (Anschluss .../Provider
Niederlande) eine SMS an B. mit folgendem Inhalt (Urk. HD 2/8/1):
"Es ist gut. Der Freund wird vielleicht schon heute Abend bei dir sein, und falls nicht, dann
morgen frlih, so dass du bereit sein sollst, um dich mitihm zu sehen, aber wir sind im Kontakt

und du wirst alles rechtszeitig erfahren. Er hat deine Nr. und er wird dich per SMS kontaktie-
ren. Und das istdas."

Gleichentags um 16:16 Uhr rief B. ("B'. ")dann C. -040 ("...")
(Anschluss ..../Provider United Kingdom) an und unterhielt sich mit ihm wie folgt
(Urk. HD 2/8/2):

-]

.... Ja, eine Sekretarin hat sich gemeldet. Es geht mir gut. Wir sollen uns am Morgen dort tref-
fen, wo wir das letzte Mal Kaffee getrunken haben.

B'. : Wann ungefahr?

.... Ichweiss es noch nicht. Ich kann noch nicht was genaues sagen. Ich werde es ihnen heu-
ten Abend mitteilen. Gegen acht oder neun Uhr. Ist das zu spat?

B'. :In Ordnung. Super, super. Es ist nicht zu spat.

... Es sollte morgen friih sein. Ich werde es ihnen genau mitteilen, wannich dortungefahrsein
sollte.

B'. . In Ordnung. Super, Super. Dann héren wir uns spater.
....Ja, wir héren uns gegen neun Uhr.

B'. : In Ordnung. Super. Gute Reise.
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[
Am 26. Juli 2012, 07:43 Uhr, meldete sich C. -040 bei B. (Urk. HD

2/8/3), welche sich zu diesem Zeitpunkt bei der Autobahnraststatte Movenpick in

Wirenlos befand mit folgender Textnachricht:

"Ich werde oben kommen wann ich ankomme! Wir sehen uns auf der Terrasse!"

Um 08:44 Uhr, meldete sich B. per SMS bei C. -023 (Urk. HD 2/8/4)

und teilte mit;

"Es geht mir gut, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Gruss!"

Diese Kommunikation wird von der Anklagebehdrde so interpretiert, dass der Lie-

ferant (C. -023) B. am 25. Juli 2012 mitteilte, dass der Kurier heute
Abend oder am nachsten Morgen kommen werde und B. sich fir die Uber-
nahme des Kokains bereithalten solle. Der Kurier (C. -040) habe B.

sodann mitgeteilt, das sie sich am nachsten Tag am selben Ort wie letztes Mal
treffen und er sich beziglich der genauen Zeit noch einmal melden werde. Am
nachsten Morgen habe der Kurier B._ mitgeteilt, dass sie auf der Terrasse
warten solle und er zu ihr kommen werde. Schliesslich habe B._ dem Liefe-
ranten (C.__ -023) mitgeteilt, dass sie zu Hause sei und alles gut gegangen sei
(Urk. 2/8 S. 2 f.). Ob diese Interpretation zutrifft, kann mangels Relevanz fur den

Ausgang des Verfahrens offen bleiben. Feststeht jedenfalls, dass am 27. Juli

2012 D. mit rund 420 Gramm Kokain verhaftet wurde, nachdem er den
Wohnort von B. verlassen hatte (Urk. HD 1/3 S. 4). Dass D. das bei
ihm sichergestellte Kokain von B. bezogen hatte und B. noch uber

weiteres Kokain verflgte, das sie aus Sicherheitsgrinden aus ihrem direkten Um-
feld wegbringen wollte, ergibt sich dabei mit rechtsgenigender Sicherheit aus fol-
gendem, am 31. Juli 2012, 17:50 Uhr, gefuhrten Telefongesprachen zwischen
B. und C.__ -031 (mutmasslich H.__ ; Urk. HD 2/8/5):

"T..]
H'. : Weiss der Mann, wo du wohnst?

B 'Ha?
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H'._ :Weiss der Mann, wo du wohnst?
B'____:(unverstandlich) aber er ist verschwunden.
H.___ :H&?

B :Wederdereine noch der andere.

H.___ :Wie?

B'.____ :Siesind verschwunden.

H'.  :Wieverschwunden?

B : Erist mit eins gegangen und (unverstandlich) gefallen.
H'. : Woher weisst du, dass er das Bein gebrochen hat.
B'____:Ichweiss es nicht (unverstandlich)

H'.___ :H&?

B'. : Weil er verschwunden ist.

H'. : Wer war das, einer von uns?

B'._____:Einervon uns. Du kennstihn (unverstandlich).
H._ :Ja?

B.  :Ja

H._ :Welcher?

B : Die Kugel.

H'._____ :Die Kugel?

B.___ :Ja

H'.___ :Duspasst.

B :Aberesistnichtdas, was dudenkst und er warsehr héflich (unverstandlich) T elefon

(unverstandlich) gut, dass es nicht funktioniert hat, er hat mich einmal angerufen. Du weisst
dass er kein Telefon hat, er hat aus der Kabine, er flirchtet sich so.

H' - Ah... guterwird nicht (unverstandlich).

B'. : Wird er nicht, wird er nicht, ich habe es gewusst (unverstandlich) ich habe ihnen of-
fen, weisst du wie ... geschrieen hat.

H'. :Wie?

B'. : Dass ich gegentiber ihnen offen sein werde.
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H'.____ :(unverstandlich) offen sein wirst?

B'.____ :Cici.

H'.____ :Was spieltdas fir eine Rolle?

B :(unverstandlich)

H'.___ :(unverstandlich) hast du beide Welse?

B'.___ :Eineristbei mir.

[...]

B'____:Ich habein niemanden Vertrauen, das muss ich dir sagen.

H' : Ist das bei dir?

B'. :Ja... Aber ich habe einen Ort, so dass...

H'.____ :(unverstandlich)

B.____ :Aha

H'. :Ist es in einer Kiste?

B :Nichtgerade.Im Gebdude.

H.___ :Ah nungut

B :Mhm. Ich muss schauen, vielleicht geht es schon heute Abend ... dass ich es weg-
bringe.

H'._____ :(unverstandlich)

B :Ha?

H'. : Du beriihrst es nicht mit deinen?

B'. : Was berthre ich nicht?...Nein, nichts... das ist, das ist

H'. : Gut, (unverstandlich) nicht, dass es deins hat.

B'.___ :Eshatnichts, es hatnichts.

H'.____ :Schau,ich mache mirkeine Sorgen (unverstandlich) Kugel (unverstandlich)

B.__ :Ha?

H'._____:A die Kugel mag dich sehr.

B : Ah.

H' :...und ermag|. sehr.
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H.____ :Was... betrifft, mach dir keine Sorgen, ok?

B.____ :0Ok

H'.___ :(unverstandlich) Gberhaupt nicht.

B :Ich muss schauen (unverstandlich, sprechen gleichzeitig)

H'.___ :Das ist iberhaupt nicht, das ist iberhaupt kein (unverstandlich) dass man dariiber

spricht. Das wird nie (unverstandlich).

B : Sie haben eine Katastrophe gemacht. Sie habe auf allen Seiten eine Katastrophe,
(unverstandlich) dann hat er sich beruhigt, als er gesehen hat wie es ist.

[.]

B :Eristschon verrlickt, aber er hat es fir mich schon mal erledigt, weisst du. Es gab
kein Problem.

H.____ :lchweiss.

B :Erbereitetes vor, bringt es, weisst du wie das (unverstandlich).

H._ A

B'.___ :Ichdachte, dassich maximal geschitzt sein werde.

H'._____:Duhastdie Leute gesehen, mitdenen er hatte arbeiten sollen.
B'._____:Nureinmal,ichweiss nicht,wo sie wohnen ... (unverstandlich) sie haben alles fir sie
reserviert.

[.]

B'.____:Zuersthabeichnichtgedachtmitihm. Aber glaube mir, als ich gesehen habe, dass

ich ihn auf alle Seite sehr brauche und dass mir niemand so entgegen kommen kann wie er,
dann habe ich mich so entschieden.

H'.____ :(unverstandlich)

B.____ :Ha?

H'___ :Wenn es wirklich so ist, wenn er sauber ist, dann geht es.

B :Weisst du wie sauber er war. Er macht nur seine Stunden und diese seine, weiss

was alles, die Firmaund alles. ... Denn seine hatte auch, sie hat ein Restaurant, ihr Mann hat
Millionen, wenn (unverstandlich) noch in der Ehe. Das heisst, er konnte die Papiere erledigen
und das alles ohne irgendwelche Probleme.

H. :Kannst du jemanden finden?

B', :Wen?
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H.____ :Seine.

B'.____ :lch werde schauen, ich dachte dorthin zu gehen, ich weiss wo er wohnt.
H'._ :Duweisst, wo er wohnt?

B.___ :Ja

H'___ :Danngeh morgen.

B.___ :Morgen.

H. :Ja.

B :Werdeich.

[.]

B'.____:Siesagen, es sei ein grosses Problem.

H'._ :lIstesnicht, istes nicht.

B :Jetzt habensie von mirmehrverlangt, als ichihnen geben muss. (unverstandlich)

Probleme,ich habe gesagt,ich kann wie viel ich kann. Dass ich dir nichterzihle, dieser war

vorbereitet (unverstandlich)

H'. : Weil sie auch verloren haben, ich weiss, oben. Verstehst du (unverstandlich)

B : Aber ich bete zu Gotte, dass nichtmitmirsein wird, dass ich ihnen das zurlickgeben
kann,

H. :Du musst nichtiiberlegen, wie (unverstandlich) sie schulden mirauch, was hast du?

Du weisst, dass mir bloss ... 80 schuldet.

B'"____ :lchweiss

[.]

H'.___ :Duweisstnichtwo genau sie sind?

B :Ha? Dort, in einem anderen Kanton. Gleich hier daneben, in einem Kanton mit A
H'. :Ich weiss, ich weiss. Der gefahrlichste.

B.  :Ha?

H'. : Der gefahrlichste Kanton.

B'. : Ich weiss es nicht (unverstandlich).

]
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H' : Hast du noch andere Leute fiir (unverstandlich)..

B'__ :Ha?

H'.____ :Duhastdoch andere Leute wohin du (unverstandlich)

B'.____ :Habich.Ich werde jetzt schauen (unverstandlich) vielleichtgeht das nicht so wie mit

diesem, aber (unverstandlich)

]

H'.  :Hatte er heute das Treffen?

B'_____:Neingestemn.

H.  :Gestern?

B'"____:Mhm.

H'.____ :Gestern. Heute hater sich den ganzen Tag nicht gemeldet.

B, :la

H'.___ :Gestern Abend auch nicht?

B :Nein.Ich habe gedacht,ichwerde keine Panik machen, es istalles in Ordnung (un-

verstandlich) die ganze Nacht.

]

B :lchweiss es nicht, sie haben eine Firma, sie sind seriose Leute.
H'._____:[.] (unverstandlich) ohne Papiere (unverstandlich)

B._  :Wie?

H'.___ :Schau, du kannstsicher 5 0 von dem herausziehen, verstehst du?
B'____ :Indeiner Wahrung, ja.

[..]

H.___ :50dasistreal (unverstandlich)

B.____ :Cut

H'.___ :(unverstandlich) 5 0 sicher.

B.__ :Gut

H'. :Und morgen gehst du zur Frau von diesem, von der Kugel.

[
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Am Tag darauf, dem 1. August 2012, 20:52 Uhr, meldete sich B. wieder bei
C. -031 (mutmasslich H. ). Sie unterhielten sich wie folgt (Urk. 2/8/6):
..
H'. : Dieser aus der Stadt wird zuriickkommen.
B', : Er wird am Sonntag zuriickkommen, aber diese wollen nichtbis am Sonntag warten.

Ich weiss nicht wie viel (unverstandlich) mir helfen, aber ich kann sicher schneller als jetzt so.

H' : (unverstandlich) warum nichtwarten? Wenn er kommt, wirstdu es erkléren, dass der
andere zurlickkehren wird, der andere welcher in den Ferien ist. Der eine war, das ist ein an-
derer (unverstandlich) weiter, sonst haben wir noch das vom Langhaarigen, mach dir keine
Sorgen.

B'. : Ich habe schon auf das vom Langhaarigen gewechselt, denn sie wollen sicher nicht
mehr mit mir.

H'. : Warum wollen sie nicht?

B :Nun, weilich werde es nichtso erledigen kdnnen, wie sie es sich vorstellen. So soll-
te es auch sein.

H'. - Ich weiss es nicht, wir werden sehen.

B'. :Ich dachte, dass in dieser Situation, dass mir dieser (unverstandlich) ware auch ok.
Sie sind ein wenig (unverstandlich) wahlt nicht, verlangt nicht (unverstandlich) ... dieser aus
der Stadt.

B'. -Ja.

H' : Wir werden sehen, etwas werden wir (unverstandlich).

B'. - Ich (unversténdlich) dass sie nichtirgendwelche Probleme haben, ich habe genug

von Problemen und nach dem dachtich, dass...

H'.____ :Sie schreiben, dass sie irgendwelche Probleme haben?

B :Ja

H'.___ :Ja,ichweiss, Ich weiss dass die irgendein Problem haben, was weiss ich.

[..]

B :lchmussihnen heute Abend schreiben, dass ich das nicht kann, dass sie kommen

sollen wenn sie denken, dass sie es erledigen konnen.

H'. : Schreib ihnen, sag ihnen, dass dein andere Mann, welchen du hast, dass er das
macht, erstam Wochenende (unverstandlich) dann muss ich schauen.

B'. :Ichhabe ihnen gesagt, in 2,3 Tagen, dassich schaue was und wie. Sie sagen, wenn
duin 2,3 Tagen schaust, ist es fir uns zu spat, es muss in 2,3 Tagen erledigt sein.
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H' : Dann sag ihnen, dass du das unmdglich kannst. Du kannst nicht vor Sonntag (un-
verstandlich).

]

H' :Sprich mitihm (unversténdlich) weiter gehtoder ist es das Ende. Er wird sagen, man
kann weiter, bis man diese Probleme hier [6st, ich weiss das, das wer ich so sagen.

B'. :Ichwirde das gerne schnelle erledigen, um zu schauen ob es eine leichtere Varian-
te hat, aus der schweren Situation. Wenn er hat, dass man das schnell erledigen kann [... ].

H'._____:Erfindeteineandere Variante um das (unverstandlich) zu erledigen, damitdu nichts
hast.

B.____ :Ahja

H'._ :Daswird erimmer finden.

B :Warum sagter es mirnicht?

H.____ :Ha?

B :lchweiss nicht, wie er es mochte, warum kommter?

H'._____:Weil er hier oben Druck von den Leuten hat.

B'.___ :lch weiss, dass er Druck hat, ich verstehe ihn, aber warum gibt er die Varianten die

er hat, nichtmir, damitich dasfiir ihn erledigen kann, ich verkiirze ihm die Qual und den Weg.

H'. :Schreibihm das. Aber er fiirchtet sich, dass... weisst du, er fiirchte sich vor anderen
Leuten, er hat mirgesagt,wenn er (unverstandlich) geht, dann muss er allein (unverstandlich)
niemand glaubt ihm. Er ist nur zu dir so. Er sagt, er glaube niemandem mehr [..] Er soll ein
Flugbillett kaufen und zu dir kommen. Er soll bei dir schlafen und das erledigen (unverstand-
lich) dort spricht du mitihm.

B'. :Ja.

H'. :Versteht du? Dir entsprichtdas nicht, er ist mitirgendwelchen Leuten, wer weiss mit
wem, wo und was. Das entspricht dir nicht. Dir entspricht es nur mit deinem, mit niemandem
sonst, verstehst du? Mit diesem aus der Stadt, das nicht die Kugel die es war und das ist das.
Die Kugel ist auch nicht (unverstandlich) hat keine Verpflichtungen...

B :Nein.

H' ... dasist sehr eigenartig, dass das was ihm geschehen ist,wenn es ihm geschehen
ist (unverstandlich)

[.]

B'. :Ichwerde diesen schreiben, dassich das nichtbis am Wochenende kann und wenn
mein Mann zurickkommt...
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H'. . Erst dann kannst du etwas sagen. Das heisst (unverstandlich) sag, dass am Wo-
chenende dein Mann zuriickkommt und erst dann kann man etwas konkretes sagen, schreib
€s S0.

B'. :Gut.

H'. : Das istdas und dann werden die selber (unverstandlich) die Nummer fiir mich und

er soll mich anrufen, sag, meiner sucht (unverstandlich).

B : Jetzt werde ich es ihm schreiben."

Aus dieser Konversation ist zu schliessen, dass B._ etwas fir Dritte oderin
Absprache mit Dritten machen sollte, dass sie in diesem Zusammenhang ein
Problem hatte, weil sie dafur einen "Mann" brauchte, den sie nicht sofort verflg-
bar hatte. Sie musste auf "diesen aus der Stadt" warten, der erst am Sonntag aus
den Ferien zurickkommen wirde. Dass die Probleme, dieB.__ mit dem Bei-
zug von "diesemaus der Stadt" I6sen wollte, auf die Verhaftung von D._ zu-
rickzufihren waren, lasst sich zwanglos aus dem Umstand schliessen, dass
C._ -031"diesenaus der Stadt" in einem Zusammenhang mit "der Kugel" er-
wahnte. Als "die Kugel" hatten B.__ und C.___ -031 in ihrem Telefonge-
sprache vom 31. Juli 2012, 17:50 Uhr, denjenigen bezeichnet, der verschwunden
war bzw. das Bein gebrochen hatte (Urk. HD 2/8/5). Dass sie sich dabei auf die

Verhaftung von D. bezogen, wurde bereits erwogen.

Unmittelbar nach diesem Telefonat schrieb B. C. -023 folgende Text-
nachricht (Urk. HD 2/8/7): "Gruss dich, wie geht es dir? Ich habe mich ein wenig

umgeschaut, die einzige Variante ist fir mich das Weekend, wenn ein Freund aus

den Ferien zuruickkommt, dann weiss ich mehr, und wirde mehr machen." Das
entsprach der Absprache mit C.__ -031, welcher sie angewiesen hatte, "ihnen"
zu schreiben, dass sie einen anderen Mann habe, der das mache, dass sie aber
bis am Wochenende warten misse. Die Annahme, dass essichbeiC.  -023
um einen Drogenlieferanten von B._  handelte, drangt sich angesichts des
Kontextes dieser Mitteilung auf. Dass damit auch die Annahme der Anklagebe-
horde, die vorstehend wiedergegebene Kommunikation vom 25. und 26. Juli 2012
zwischen B._  und C._ -023bzw. C._ -40im Vorfeld der Verhaftung
D.  stehe im Zusammenhang mit einer Kokainlieferung, an Plausibilitat ge-

winnt, sei nebenbei bemerkt.
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Am 3. August 2012, 17:28 Uhr, wandte sich B._ wieder telefonisch an
C.__ -031. Sie besprachen dabei u.a. was folgt (Urk. HD 2/8/8):
]
B'. : He, hor zu, erist drinnen.
H.___ :Ja?
B._ :Aha.Und seine wird mir ein Problem machen.
H.___ :Ja?
B :(unverstandlich)erzahlt, dass sie mich beschuldigt, dass ich schuld bin und das, ich weiss

nicht was machen soll.

H'. : Dass du schuld bist?

B'. : Mhm, jetzt hat mich sein Bruder angerufen, jemand hat es ihm gemeldet, er mdchte mir
nicht sagen wer, aber so hat er es mir gesagt. Ich sage seinem Bruder, ich sage deinem Bruder, ich
habe nichts mit dem, er sagt, dann ist es besser, wenn du zu ihr gesteht und I16se das, denn sie fragt
umbher ob ich hier bin. Sie kann mir jetzt ein Problem machen, nicht er sondern sie.

H' : Sie kann nichts, wie, sie weiss nichts dariiber.

B :nun, es ist das Beste, dass wennich mich nichtbei ihr melde. Sie hat keine Ahnung wo ich
bin, nicht was ich bin, sei still (zum Kind), nichts. Verstehst du?

H._ __ :Mm.

E.t? : Am besten ist es, dass ich jetzt schweige und das ich nirgendwo erschein, was sie betrifft,
at?

H.  :Ja.

[.]

H.  :Woister?

B.____ :Ha?

H' :Wo ist er? Weiss man, wo er ist?

B'.__ :Dasweissich nicht, das hat er mir nicht gesagt.

[.]

H'._  :Dusolltestdich ein wenig aus dem Film rausnehmen.

B :Mm, was soll ich jetzt machen?

H'. :Nun gut, dieser aus der Stadt, du musst es ihm Gbergeben (unverstandlich)
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B : Jetzt wenn er kommt, aha und dass ich gehe, ja.

H' :Verstehst du? Wir werden organisieren, dass er, verstehst du, sich trifft (unverstandlich) mit
dem Taxifahrer da und dort, so etwas.

B'._ :Unddiese sollen still sein.

H'.___ :(unverstandlich) verstehst du? Welche sollen schweigen, ich verstehe nicht.

B :Diese oben, dass sie keine Problem machen.

H'.  :Warum sollten sie Probleme machen, was hat das damit zu tun?

B'._____:Siesagen, dass sie mitdem eilen und das.

H'._____:Nun gut, fir das, jetzt werden wir sehen was geschieht, verstehst du?

B.____ :Aha

H'.____ :lch sage dir,ich habe noch andere Optionen, sie werden dennoch weiter, mach dir keine

Sorgen, das wird nicht stehen bleiben.

B :Ja

H'._____:Man wird Spiele spielen.

B :Ja

H.___ :Manmdchte, dass du dich aus dem Spiel entfernst.
B.  :Mhm

H'._ :Verstehst du?

B._  :Mhm

H'.____ :Duweisstwie das in diesem Land ist (unverstandlich)
B'._____:Wohin soll ich gehen, was soll ich machen.

H'.____ :(unverstandlich)

B.____ :Ja

H'.___ :Und wennerkann, flhrt er dicham besten mit dem Auto wenigstens bis zum Froschmann.

Verstehst du, oder nach oben, es ist nichtwichtig. (unverstandlich) der Nachbarkanton, unbedingt. Du
sollst auch nicht diesen. Noch immer sind Kantone, Kantone (unversténdlich) nicht so schnell.

B'. :Aha
H' : Darum frage ich wo erist (unverstandlich)

B ‘Mm
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H'. : Verstehst du, wenn es ein andere Kanton ist, dann musst du dir keine Sorgen machen.
B'. - Ich weiss, dass er in einen andern Kanton gegangen ist.

H' - Ich weiss, aber das hiesst nicht, dass er dort ist.

B :Esheisstnicht, (unverstandlich) Kanton

H'._  :Nein. Wenn er das Bein dort gebrochen hat, dann ist es kein Problem.
B :Ichweisssicher, dass er dortist, denn erist dorthin gegangen.

H._____ :Nungut

B'._____:Ichdenke die ganze Zeit, dass sie... dass das Problem (unverstandlich)
H.____ :Mh.

B'____:(unverstandlich)

H'. : Schau du einfach, dass sie untergebracht ist (unverstandlich) und das ist das.
B'"____:Mhm

H' : Dass sie nicht bei dir ist.

B :Ja

H'.___ :Verstehst du?

B.  :Ja

H'. : Das ist das wichtigste.

B._  :Aha.

H'.____:(unverstandlich) muss sich keine Sorgen machen.

B.____ :CGut

H'.____ :Duweisstdie Kugel, die Kugel kann nicht (unverstandlich).

[.]

H'.___ :Wirsollten schauen, dass du fiir eine Monat Ferien machst, verstehst du?
B :Ja

H'.  :Unddannwirdeich nicht wollen, dass du in dem Monat Besuch bekommst, verstehst du?

[..]

B - Ich werde jetzt schauen, dass dieser kommt (unverstandlich)
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H'.____ :(unverstandlich)

B.____ :Ha?

H' : Dann werden wir mitihm koordinieren.
B :Ja”

Dass diese Konversation inhaltlich unmittelbar an diejenige im Telefongesprach
zwischen B._  und C.__ -031 vom 31. Juli 2012, 17:50 Uhr, anschloss und
daher ebenfalls in direktem Zusammenhang mit der Verhaftung von D._ zu
sehen ist, istevident. Dievon B, am 31. Juli 2012, 17:50 Uhr, geadusserte
Vermutung/Befurchtung, dass dieser gefallen bzw. sich ein Bein gebrochen hatte,
hatte sich gemass ihren Informationen bestatigt ("er ist drinnen"). "Seine" "der
Kugel", welche B._  gemass den Absprachen zwischen ihrund C._ -031
hatte aufsuchen sollen bzw. wollen, beschuldigte nun B._ am Schicksal der
"Kugel" schuld zu sein. B._  machte sich Sorgen um ihre eigene Sicherheit,
sollte der "Seinen" aus dem Weg gehen und C.__ -031 riet ihr, sich aufgrund
der eingetretenen Entwicklung fur eine Weile abzusetzen ("aus dem Film raus-
nahmen", "aus dem Spiel entfernen”, "fir eine Monat Ferien machen"). Vorher
sollte sie "es" "diesem aus der Stadt" Ubergeben. Das wichtigste sei, dass "sie"
"untergebracht" und "nicht bei ihr" sei. Bereits ein Teil des Telefongesprachs vom
31. Juli 2012, 17:50 Uhr, hatte sich um "das" gedreht, das beiB.___ war, von
ihr keinesfalls mit "ihren berthrt", "nicht dass es ihres habe" und mdéglichst bald

weggebracht werden sollte. Der Umstand, dass die Ausserungen in unmittelba-

rem Zusammenhang mit der Verhaftung von D. standen, die sich trotz va-
ger Sprache aus der Konversation ergebende Bedenken von B. betreffend
ihre eigene Sicherheit und die darauf folgende Anweisung von C. -031 dafur

zu sorgen, dass "sie" untergebracht bzw. nicht beiihr sei, lassen keinen Zweifel
daruber offen, dass es sich bei"es", welches dem aus der Stadt Ubergeben wer-
den sollte bzw. bei "sie", die untergebracht und "nicht bei ihr" sein sollte, um das
nach der Verhaftung von D._ imBesitzvon B, verbliebene Kokain
handelte, aus welchem sie "sicher 5 0 von dem herausziehen" konnte, wie
C.__ -031im (vorstehend wiedergegebenen) Telefongesprach vom 31. Juli

2012, 17:50 Uhr, erwahnte. Dass eine legale Handelstatigkeit keine auffallig vage
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gehaltene bzw. codierte Kommunikation erfordert, wie sie B. und C. -

031 pflegten, sei nur erganzend erwahnt.

Am 5. August 2012 rief C. -031 B. erneut an (Urk. HD 2/8/10). Er inte-
ressierte sich dafir, ob ihr "Freund" gekommen sei, was B. verneinte. Er
sage, er komme erst morgen. Es habe einen Sturm gegeben, es habe ihm etwas

kaputt gemacht, sie wisse nicht was, sie habe ihn nicht gut verstanden. So wie sie

das sehe, habe er ein Problem mit dem Auto. Weiter besprach B._ mit
C._ -031u.a. Folgendes:
T
B'._____:Ich werde jetzt schauen, wenn diese kommt, wie und was. Soll ich gehen, was denkst du?
H'._____:lch wirde so schnell wie mdglich (unverstandlich) ich wlrde nicht den Béren reizen.
[.]
B'____ :Jetzt werde ich schauen. Ich muss bis morgen, spatestens bermorgen alles erledigen.
[.]
H'._____:Beruhige dich ein wenig.
B.____ :Gut
H'.  :Inzwei Monaten kannst du wieder hierher auf Besuch kommen, verstehst du?
L.
Dass es sichbeimvon C.__ -031 erwahnten Freund um diejenige Person han-
delte, welche von ihmund B._ frUher als "der aus der Stadt" bezeichnet wor-

den war, ergibt sich aus dem Kontext eindeutig. Erganzend ist auf die Textnach-

richt vom 1. August 2012 (Urk. HD 2/8/7) hinzuweisen, inwelcher B, denje-
nigen, den sie im unmittelbar zuvor gefiihrten (vorstehend wiedergegebenen) Te-
lefongesprach (Urk. HD 2/8/6) "den aus der Stadt" genannt hatte, als Freund be-

zeichnete.

Am 7. August 2012 wurde B. wieder von C. -031 angerufen (Urk. HD
2/8/13). Er wollte wissen, ob ihr "Freund" gekommen sei, was sie nun bejahte. Sie
habe sich mit ihm unterhalten. Er werde heute Abend oder morgen frih zu ihr

kommen. Er werde sehen wie und was. Weiter verlief das Gesprach wie folgt:
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"H', :Und erist fir die Zukunft bereit..?

B'. : Er wird fiir alles sehen. Er hat zu mirgesagt, wir sollen uns unterhalten, deswegen hat er fir
sich etwas Zeitgenommen, am Nachmittag, damit er sieht wie und was.

[..]

H'._  :Dusollstnur schauen, dass du...

B :lchweisses.

H'._____:Einfach, so schnell wie méglich, verstehst du.

B'.___ :Aha

H'._____:Wenn du dich aufden Weg machen kannst, dann wird es fir uns leicht sein, ... wird kom-
men um die Papiere zu holen, verstehst du, du sollst schauen, das wir das so schnell wie méglich zu
erledigen.

B'____ :lchweisses.

H.____ Eh"

Zusammengefasst ergibt sich aus der wiedergegebenen Uberwachten Kommuni-
kation zwischen B._ und C.__ -031 mit rechtsgentgender Sicherheit,
dassB.  zusammen mitD. _ im Kokainhandel tatig war, dass sie nach
der Verhaftung von D._ am 27. Juli 2012 noch im Besitz von Kokain war und
nach einer Person suchte, welche den Platz von D._  im Kokainhandel ein-
nehmen und dem sie insbesondere auch das in ihrem Besitz verbliebende Kokain
ubergeben konnte. Die Person, welche D._ ersetzen sollte, wurde von ihr
und C.__ -031"Freund" und "der aus der Stadt" genannt und war am 7. Au-
gust 2012 aus den Ferien zurlickgekehrt, nachdem sich seine Rickkehr aufgrund
eines Sturms zunachst verzogert hatte. Erund B.__ hatten ein Treffen spates-

tens am nachsten Morgen vereinbart.

5.2.1 Die Anklagebehorde geht davon aus, dass es sichbeidemvon B._ und
C.  -031 als "Freund" bzw. "der aus der Stadt" bezeichneten Person, wel-
chen sie als Ersatz fur "die Kugel" vorgesehen hatten, um den Beschuldigten
handelte. Dieser habe mit B._ nach seiner Ferienrickkehr am Abend des

8. August 2012 in Kloten die kinftige Zusammenarbeit beim Kokainhandel be-
sprochen und sich am 9. August 2012, 10:01 Uhr, zu dieser an ihren damaligen

Aufenthaltsort in Kloten begeben und das (nach der Verhaftung von D. )
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verbleibende Kilogramm Kokain Ubernommen. In der Folge habe der Beschuldig-
te bis am 15. August 2012, 21:03 Uhr, 300 Gramm Kokain an Abnehmer verkauft
und B._  am 16. August 2012, 15:35 Uhr, eine nicht genauer bekannte Koka-
inmenge nach Kloten gebracht, welche Menge diese ihrerseits kurz nach 16:32
Uhrzu G.__ nach Zurich-Schwamendingen gebracht habe. Insgesamt - so die
Anklage sinngemass - habe er zusammen mit B._ bisam 18. August 2012,
22:38 Uhr, 710 Gramm Kokain an Abnehmer verkauft/Ubergeben (Urk. HD 11 S. 2
f).

5.2.2 Die Anklagebehorde stutzt sich insoweit auf die in den Urk. HD 2/8/11-34
und Urk. HD 2/8/36 dokumentierten Telefongesprache und Textnachrichten. Da-
bei ordnet sie den Anschluss mit der Nummer ... dem Beschuldigten zu. Dieser
war auf den Namen des Beschuldigten abonniert und wurde von ihm eingestan-
denermassen auch benutzt (Urk. HD 2/8 S. 8, 12). Soweit der Beschuldigte beim
Abhoéren der Telefongesprache keine Angaben zur Person des Sprechenden
machte und der Inhalt desselben keine direkten Rickschlisse auf den Beschul-
digten zulasst, ist festzuhalten, dass weder er noch die Verteidigung je in den
Raum stellten, dass der auf ihn laufende Anschluss - soweit vorliegend interessie-
rend - von einer anderen Person benutzt wurde. Im Folgenden werden daher Te-
lefongesprache und Textnachrichten unter der Nummer ... ohne weiteres dem

Beschuldigten zugeordnet.

5.2.3 Am Sonntag den 5. August 2012, 13:02 Uhr, riefB.__ den Beschuldigten
an (Urk. HD 2/8/9) und erkundigte sich beiihm, ob er immer noch dort unten sei
und wann er zurickkomme. Dieser kiindigte seine Rickkehr flir morgen oder
ubermorgen an. Es habe einen kleinen Sturm gegeben. B._ informierte den
Angerufenen sodann, dass sie das Telefon gewechselt habe und ihm eine SMS
schicken werden, damit er die neue Nummer kenne. Ausserdem vereinbarten sie,
dass der Angerufene sich sofort nach seiner Rickkehr bei ihr melden werde. Um
17:29 Uhr teilte B. C. -031 (wie bereits erwahnt) u.a. mit, dass der

"Freund" noch nicht gekommen sei. Er sagte, er komme morgen. Es habe eine
Sturm gegeben, es habe ihm etwas kaputt gemacht (Urk. HD 2/8/10). Vor diesem

Hintergrund ist klar, dass beim Beschuldigten um die von B. und C. -
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031 "Freund" bzw. "der aus der Stadt" genannte Person handelt, deren Rickkehr
aus den Ferien sie erwarteten, und die gemass ihren Vorstellungen "die Kugel"
ersetzen und das noch im Besitz von B. verbliebene Kokain Ubernehmen

sollte.

Am 7. August 2012, 11:12 Uhr, vereinbarte B._ mit dem Beschuldigten tele-
fonisch ein Treffen fur den Nachmittag (Urk. HD 2/8/11). Am 8. August 2012 ver-
einbarte B._ mit dem Beschuldigten ein Treffen fur den Abend (Urk. HD
2/8/14) bzw. spater konkret fur halb acht Uhr (Urk. HD 2/8/15). Dass dieses Tref-
fen in der Folge auch stattfand, ergibt sich aus der als Urk. HD 2/8/15.1 bei den
Akten liegenden Standortliste, gemass welcher das Handy des Beschuldigten um
20:32 Uhr in Kloten (Wohnort von B.___, vgl. Urk. HD 1/3 S. 4) eingeloggt war.
Um 22:27 Uhr berichtete B. sodann C.___ -031 telefonisch (Urk. HD
2/8/16), dass "er" morgen sehen werde wie und was. Er werde morgen zu ihr
kommen und sie wirden sich unterhalten. Sodann verlief das Gesprach weiter
u.a. wie folgt:

"H' :Du sollst nichtschon am Anfang. 1 bis2 Monate sollstdu nicht. Du kannst doch von unten
etwas koordinieren.

B'. : Ich werde schauen.
H. : Erkann selbst zum Taxifahrer gehen. Oder?

B : Erwar nichtganz zufrieden mitdem,ich muss morgen etwas kochen, damit er mir all jenes
macht.

[.]

Am 9. August 2012, 9:48 Uhr, kindigte der Beschuldigte B.__ telefonisch sein
Kommen an (Urk. HD 2/8/17). Um 10:01 Uhr betrat der Beschuldigte das Haus
...-Strasse ... in Kloten (Wohnort von B._ ) ohne Behaltnisse mitzufihren. Um
11:25 Uhr verliess er das Haus mit einer Tragtasche (Urk. HD 1/3 S. 9; Urk. HD
2/8/17.1). Um 12:27 Uhr erkundigte sichB.  beim Beschuldigten, ob alles
klar sei, was dieser bejahte. Weiter gab der Beschuldigte B._ zu verstehen,
dass er jetzt gerade bei sich zuhause abfahre. Er sei erst jetzt bei sich. Darauf re-
agierte B.__ offensichtlich erleichtert mit, "ah ok, dann hast du mich nicht ver-

gessen. In dem Fall ist alles klar?", was der Beschuldigte bestatigte. Dies wiede-
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rum veranlasste B._ zu "ah, super" (Urk. HD 2/8/18). Die aufgrund dieser
Konversation und der Observation bestehende Vermutung, dass der Beschuldigte
auf das Angebot bzw. den Wunsch von B.__ eingegangen war, "die Kugel" zu
ersetzen, mit welcher Rolle auch die Ubernahme der sich noch in ihrem Besitz be-
findlichen Drogen verbunden war, verdichtet sich aufgrund der im Folgenden dar-
zustellenden Aktivitaten des Beschuldigten am 10. August 2012 und eines Ge-

sprachs von B. mit C. -031 vom gleichen Tag zur Gewissheit.

Am 10. August 2012 hatte der Beschuldigte zwischen 12:55 Uhr und 19:15 Uhr

funf Mal Kontakt mit C. -077 (Anschluss ...., Abonnent J. : Urk. HD
2/8/18.1-18.3 und Urk. HD 2/8/1/19.1-19.2). Aus dem Telefongesprach um 12:55
Uhr geht hervor, dass der Beschuldigte und C. -077 sich von friher kennen,

aber langer keinen Kontakt mehr hatten. Der Beschuldigte hatte die Telefonnum-
mer C. -077 von |. erhalten. Worum es bei der Kontaktaufnahme ging,

war beiden bekannt und das, worum es ging, machte ein Treffen notwendig, das

nach den Vorstellungen von C. -077 mdglichst bald stattfinden sollte
(C. -077:"[...] du weisst, um was es geht? B'. - Ja, ja, hast du mal
Zeit? Wo bist du unterwegs?" C. -077:"[...] Am besten ware es, wenn du so

rasch wie moglich kommen kénntest, dann kdnnte ich vielleicht zwischen 4 und 6
Uhr das noch ... ah... etwas abgeben"). Konkret drangte C.  -077 darauf,
dass das Treffen vor der Streetparade stattfinden sollte. Ein Treffen erst am
Sonntag, ware -so C._ -077 - "schon nicht so gut, fir mich ware es eben
schon vor der Streetparade noch interessant”. Schliesslich fragte der Beschuldig-
te C.__ -077,0b er Geld dabei habe, was C.  -077 zur Bemerkung veran-
lasste, er konne mitnehmen. Aber er habe eigentlich mitl___ abgemacht, dass
es noch nicht 100%ig sei, dass er Uberhaupt bendtige. Das sei reine Reserve.
Aber wenn, dann brauche er einen Teil noch heute Abend oder spatestens mor-
gen fruh. Mit Textnachrichten um 15:00 Uhr bzw. 15:24 Uhr verabredeten sich der
Beschuldigte und C._ -077 um "6 in altstetten". Aus dem Telefongesprach
zwischen dem Beschuldigten und C.__ -077 um 18:15 Uhr ergibt sich sodann,
dass das Treffen auch stattfand (Urk. HD 2/8/19.1). Um 19:15 Uhr liessC. -
077 den Beschuldigten dann wissen, es sei genau das eingetreten, was er ihm

gesagt habe. Der eine konne den anderen nicht erreichen und der nachste gehe
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nicht ans Telefon. Es werde vielleicht schon noch heute klappen, aber er wisse
nicht wann. Es mache keinen Sinn, wenn der Beschuldigte lange herumstehe. Er
werde ihm ein SMS geben, sobald er wisse und sobald es sicher sei und dann
konnten sie sich morgen noch einmal sehen. Der Beschuldigte nahm einen Tag,
nachdem er - wie aufgrund der Umstande vermutet werden muss - die Rolle "der
Kugel" eingenommen und Drogenvon B.  Ubernommen hatte - demzufolge
mit Vermittlung eines "l " Kontakt zu C.__ -077 auf und einigte sich mit
diesem auf ein Geschaft "etwas" gegen Geld, wobei das Geschaft im Hinblick auf
die Streetparade getatigt werden sollte. An der Streetparade besteht notorisch ei-
ne grosse Nachfrage nach Drogen. Dazu kommt, dass nur eine illegale Handel-
statigkeit derart vage und verklausuliert gefuhrte Gesprache zwischen den Han-
delspartnern erfordert, wie sie zwischen dem Beschuldigten und C._ -077
stattfanden. Insgesamt ware es naiv anzunehmen, der Beschuldigte habe mit
C.__ -077 etwas anderes als Drogengeschafte machen wollen. Der enge zeit-
liche Zusammenhang dieser Aktivitaten mit dem Besuch des Beschuldigten bei
B. am 9. August 2012 bestatigt die bereits bestehende ernsthafte Vermu-
tung, dass der Beschuldigte, sich am 8./9. August 2012 bereit erklart hatte, dem
Wunsch von B.__ zu folgen und "die Kugel" zu ersetzen, womit auch die

Ubernahme von Kokain aus deren Besitz verbunden war. Dass der Kontakt des

Beschuldigten mit C.__ -077 in direktem Zusammenhang mit dem stand, was
der Beschuldigte mitB.__ zuvor vereinbart hatte, wird im Ubrigen auch
dadurch bestatigt, dassB.__ am 10. August 2012, um 16:56 Uhr (Urk. HD
2/8/19), gegenuber C.  -031 bestatigt hatte, dass sie sich "mit dem aus der

Stadt" getroffen habe und anfugte, "morgen sollte ein grosser Teil weg gehen, er
hat mir so etwas gesagt." Das wiederum passt zum Inhalt des ersten Telefonge-
sprachs zwischen dem Beschuldigten und C.___ -077, in welchem letzterer
deutlich gemacht hatte, dass er einen Teil noch heute Abend oder spatestens

morgen frih brauche.

Als erstellt zu gelten hat folglich auch, dass der Beschuldigte ab dem 8./9. August
2012 im Rahmen der Drogenhandelsaktivitaten von B. die Rolle des zuvor

verhafteten D. einzunehmen bereit war, am 9. August 2012 das sich noch
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im Besitz von B. befindliche Kokain Ubernahm und in der Folge auch nach

Abnehmern fir das Kokain suchte.

5.2.4 Am 14. August 2012 abends um 9 Uhr trafen sich der Beschuldigte und

B.  erneut (Urk. HD 2/8/20). B._  bestatigte in einem Telefonat um 21:18
Uhr C.__ -031, dass sie "diesen" soeben hinausbegleitet habe (Urk. HD
2/8/21). Er habe gesagt, es gebe etwas, aber man wolle zuerst die Papiere se-
hen. Weiter sagte siezu C.___ -031 u.a.: "Er hat mir gesagt, dass sich bei ihm
nicht gemeldet haben und jetzt hat er sich gemeldet und will ihn sehen, weil er
schaut nur nach seinen alten Freunden, er will nicht mit jemandem so, weisst du?"
Dass das Treffen zwischen B._  und dem Beschuldigten weiteren Abspra-
chen bezuglich des Drogenabsatzes diente, ist evident. Anders ist die konspirati-
ve Ausdrucksweise vor dem Hintergrund der gesamten Vorgeschichte dieses Te-
lefonates nicht zu erklaren. Dass der Beschuldigte im Rahmen seiner Beteiligung
am Drogenhandel nach seinem "alte Freund" schaute, wie B._ erwahnte,
passt zudem zu seiner Kontaktaufnahme mitC.__ -077, den der Beschuldigte
nach eigenem Bekunden anlasslich des Telefonates vom 10. August 2012 von
friher her kannte (vgl. Urk. HD 2/8/18.1). Ob sich die Ausserungen von B.
auf den Absatz des vorhandenen Kokains und/oder auf die Organisation einer
neuen Lieferung bezog (fur letzteres wirde sprechen, dass "man zuerst die Pa-
piere sehen will", also vermutlich nur gegen Geld liefern wollte) kann offen blei-
ben. Der Inhalt des Gesprachs zeigt jedenfalls einmal mehr, dass der Beschuldig-
te sich auch noch am 14. August 2012 aktiv an den Drogenhandelsaktivitaten von

B. beteiligte.

Am 15. August 2012, um 21:03 Uhr, kam es sodann zu folgendem Gesprach zwi-

schen B. ("B". "Yund C. -031 ("H'. ") (Urk. HD 2/8/22):
"T..]
B'. :Ja, ich habe etwas, ja.
H'. :Hastdu?
B :Mhm. Nicht viel, ich denke nicht viel. Ein wenig mehr als die Halfte.

H'. : Wie viel, 100 Euro, 200 Euro?
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B :300.

H'.___ :300 Euro.

B'._____:Mhm

H'___ :Undein Versprechen, dass du esin 2 Tagen erledigst.

B :Soetwas wie morgen, ich habe etwas, ich werde es morgen sehen.

[.]

B'_____:lch werde morgen wissen, was ich kann, wie viel ich kann, etwas kann ich sicher,

wie viel weiss ich nicht.

[.]

Dieses Gesprach kann nur so interpretiert werden, dass B.. am nachsten
Tag ein konkretes Geschaft in Aussicht hatte ("ich habe etwas", "ich habe etwas,
ich werde es morgen sehen"). Dass es sich bei "Euro" tatsachlich um Gramm
handelt, wie dies die Anklagebehdrde annimmt, ist dabei plausibel. Allerdings ist
davon auszugehen, dass die Angabe sich auf das in Aussicht stehende Geschaft
und nicht auf die bis dato verausserte Menge Drogen handelte, ist sie doch im
Zusammenhang mit der Bemerkung von B.__ "ich habe etwas" zu sehen,
welche sie im weiteren Verlauf des Gesprachs mit "ich werde es morgen sehen"
erganzte. Am 16. August 2012, 10:37 Uhr, verabredeten sichB. _ und der
Beschuldigte um ca. 14 Uhr (Urk. HD 2/8/23), worauf B. C. -011 (An-

schluss ..., Abonnent K. ) mitteilte, sie konne erst nach 2 Uhr (Urk. HD

2/8/24). Um 14:24 Uhr liess der Beschuldigte B, telefonisch wissen, dass er
noch unterwegs sei, er werde so in 30 oder 40 Minuten bei ihr sein (Urk. HD

2/8/25). Darauf orientierte B. C. -011, dass sie gegen funf Uhr bei ihm
sein werde (Urk. HD 2/8/26; Urk. HD 2/8/27). Dass ein Zusammenhang zwischen

dem angekundigten Besuch des Beschuldigten bei B. und deren angekin-

digtem Besuch bei C.  -011 bestand, ist damit erstellt. Die Art des Zusam-
menhangs lassen die Gesprache und Textnachrichten zwar offen. Der weitere
Verlauf der Ereignisse bestatigt aber die aufgrund des Gesamtzusammenhanges
bereits bestehende Vermutung, dass es nicht nur darum ging, zwei voneinander
grundsatzlich unabhangige Besuche zeitlich aufeinander abzustimmen, sondern
B._  darauf wartete, dass der Beschuldigte ihr Kokain bringen wirde, dass sie
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dannanC.__ -011 (dessen Identitat fir den Ausgang des Verfahrens unwe-
sentlich ist, weshalb auch nicht naher darauf einzugehen ist, dass es sich bei die-
sem gemass Anklageschrift um G.___ handeln soll) Uberbringen kdnnte. Um
15:32 Uhr teilte der Beschuldigte B._ namlich mit, dass er in 2 Minuten bei
ihr sein werde (Urk. HD 2/8/28). Der Besuch dauerte in der Folge nicht sehr lan-
ge. Bereits eine Stunde spaterwarB._ beiC._ -011; sie forderte ihn um
16:32 Uhr per SMS auf, aufzumachen (Urk. HD 2/8/29). Wiederum nicht einmal
eine Stunde spater, nahm C._ -011 Kontakt mitC.__ -083 (Anschluss ...,
Abonnent L.__ ) auf und forderte ihn auf, ihn anzurufen. Er brauche ihn (Urk.
HD 2/8/30). Um 17:51 Uhr wollte er ausserdem von C._ -054 (Anschluss ...,
Abonnent M.___ ) wissen, wann er bei ihm sein werde (Urk. HD 2/8/31). Um
20:46 Uhr forderte erdann B.__ auf, ihn anzurufen (Urk. HD 2/8/32). Am

17. August 2012 meldete C.__ -083 in einer offensichtlich codierten Sprache
C.__ -011(Urk. HD 2/8/33):

"N. , ich habe nichts erledigt, aber gar nichts. Wenn du es mir glaubst, ich habe nicht einmal
Franken 20 fiir Treibstoff verdient. Ich wollte sogar Zins nehmen um das zu erledigen, aber es hat
niemand. Ich drehe durch vom Stress. Ich werde am Wochenende schauen, dass ich es erledigen

kann und fertig."
C. -011 reagierte darauf ungehalten, wobei seine Sprache ahnlich sybilli-
nisch wirkt wie diejenige von B. und C. -031 (Urk. HD 2/8/34):

"Hér mal. Schau dass du das bis sieben Uhrerledigen kannst. Nichts Weekend. Ich habe dir sehr gut
gesagt, du sollstzuerst deine Pflichtmachen und was Ubrig bleibtkannst du mit dem disponieren. Wir
sehen uns spater. Du sollst mit das bis sieben Uhr erledigen.”

Am 18. August 2012, 22:38 Uhr, fihrte B._  wieder ein langeres, Telefonge-
sprachmitC.__ -031 (Urk. HD 2/8/36). Indem sie auf die Fragevon C. -
031, wie viel ihr noch Ubrig geblieben sei, ob 100 Euro oder 200 oder wie viel, er-
klarte 290. Die Anklagebehdrde geht aufgrund des Gesamtzusammenhangs

plausibel davon aus, dass B. C. -031 damit zu verstehen gab, dass

sie noch Uber Kokain in einer Menge von "290 Euro" verfugte. Daraus ergibt sich
im Gesamtzusammenhang wiederum zwanglos, dassB._ und der Beschul-
digte darum bemiht waren, den Rest des nach der Verhaftung von D._ ver-
bliebenen und vom Beschuldigten am 9. August 2012 ibernommenen Kokains zu

verkaufen und ihnen das auch teilweise geglickt war.
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5.2.5 Was die Menge des vom Beschuldigten am 9. August 2012 Gbernommenen

Kokains betrifft, ergeben sich Hinweise einzig aus dem am 31. Juli 2012, 17:50

Uhr, gefihrten Telefongesprachen zwischen B. und C. -031 (Urk. HD
2/8/5), in welchem B. angab, "die Kugel" sei mit "eins gegangen und gefal-
len" und in welchem sie ihrerseits von C. -031 gefragt wurde, ob sie beide

"Welse" habe, was sie mit "einer ist bei mir" quittierte. Sodann ist aus dem Ge-
sprach weiter zu schliessen, dass ein "Wels" fur "5 0 in der Wahrung von

C._ -031"verkauft werden kann. Die Anklagebehorde interpretiert diese
Ausserungen so, dassD. __ vor seiner Verhaftung von B._ ein Kilogramm
Kokain bezogen hatte und sie am 31. Juli 2012 noch im Besitz eines weiteren Ki-
logramms Kokain war (vgl. Urk. HD 2/8 S. 4). Die Anklagebehorde wies sodann
anlasslich der Berufungsverhandlung darauf hin, es sei gerichtsnotorisch, dass
unter Burgern von Ex-Jugoslawien mit dem Begriff "Wels" die Zahl "1000" ge-
meint sei, da auf einem Tausend-Dinarschein ein solcher Fisch abgebildet gewe-
sen sei (Urk. 43 S. 2).

Zwar ist die durch die Anklagebehdrde vorgenommene Interpretation nicht abwe-
gig, Beweise hierzu liegen jedoch keine vor. Den Telefonprotokollen lassen sich
keine Hinweise entnehmen, dass mit einem Wels ein Kilogramm Kokain gemeint
sein kdnnte. Ebenso wenig ist es gerichtsnotorisch, dass der Begriff "Wels"
gleichbedeutend mit der Zahl tausend ist. Unklar blieb zudem, welche Menge Ko-
kainB.  am 26. Juli 2012 bei der Autobahn-Raststatte Wurenlos-Nord Uber-
nommen hatte. Erstellt ist hingegen (vgl. vorstehend IIl. 5.1.3.), dassD.__ ,
mithin "die Kugel", unmittelbar vor seiner Verhaftung rund 420 Gramm Kokain bei
B._  bezogen hatte (Urk. HD 1/3 S. 4). Da "die Kugel" "mit eins gegangen und
gefallen" istund B.__ immer noch einer der beiden Welsen bei sich hatte (Urk.
HD 2/8/5), kann jedoch mit rechtsgenligender Sicherheit davon ausgegangen
werden, dass B._ am 31. Juli 2012 mindestens noch dieselbe Menge Kokain
besass, wie sie bei der Verhaftung von D._ sichergestellt wurde, mithin rund
420 Gramm Kokain.

Der Erl6s aus dem Drogenhandel war Thema des Gesprachs vom 18. August
2012 zwischen B. und C. -031 (Urk. HD 2/8/36):
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]

H'.____ :Undhastdu es erledigt, oder?

B'. - Ich konnte nicht alles., weil hatte die Papiere nicht. Er weiss das.

H'.____ :...(unverstandlich)...?

B'____ :lch habe nicht alles fiir sie, es gibt#s noch. Ich habe es ihm gesagt und er sagte,

#lch will jetzt nicht das#, ich soll es erledigen.

H'. s Ja.

[.]

B'. : Er hat gesagt, #Ja, aber jetzt alles sinnlos, dies und das#. Ich habe ihm gesagt, dass
mirflr am Dienstag etwas versprochen wurde, aber das ist weit weg und dass er sich auf das
fokussieren solle, was schon fertig ist. Ich habe es ja gewusst, dass sie damit gegangen auch
damit gegangen ware, nur damit sie sich beruhigen.

H.____ :Ja

B'.___ :Eben,ichweisses.

H'.____ :Ahh!

B'._____:Ichhabeauchmitdiesem aus der Stadt gesprochen, um mitdem Auto oder so was

zu gehen. Er hat gesagt, dass er sehr besetzt sei, aber wenn es unbedingt sein muss dann ...
ich will aber nicht.

H'..___ :Nein, nein, nein. ...

B'.__ :lchkannihn nichtfir alles...

[.]

H'.____ :Wie viel istdir noch Ubrig geblieben, 100 Euro, oder 200 wie viel?

B :290.

H.____ :Gut

[.]

B . Ist qut. Dieser hat mir heute so sehr geholfen, dass ich es dir nicht beschreiben

kann, dieser aus der Stadt.

H'. - Ja.

B : Ja. Ich habe gedacht, dass ich Jenes nie libersetzen werde, weisst du. Ich kann
schon aber... Ich habe ihn heute angerufen und habe ihm gesagt, #Ich werde dir dafiir etwas
geben, aber bitte hilf mir#. Er war sofort da, ohne ein Wort zu sagen.
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H'._____:Wohinister gegangen, dortan die schmutzge Stadt?

B'. : Was? Nein, nein wir gehen nicht dorthin, wir gehen dort, von wo geflogen wird.
H. :Was?

B'.___ :Woes geflogen wird, wo die Flugzeuge sind.

H._ _ :Ahja!

B.__ :Uf

H'._____:Wieso gehtihrnichtam schmutzigen Teil des Stades, dort gibt es Froschmanner?
B :Dortbistdu schon miteinem Bein...

H.____ :Ah

B'. : Ja und hier gehst du hinein wie ein Herr und sie fragen dich nichts.

H.____ :Anhja?

B :Nein.

H'. : Es spieltauch keine Rolle wegen der Summe?

B :Wegender Summe wissen wir,wir habenimmer die Summe, flir welches wir wissen,

dass sie keine Fragen stellen werden.

H. :Ja.

B :Um sie zu wechs... solche Institutionen gibt es dort 10.

H.  :Hm....

B : Und so, haben wir heute das gemacht. Ich habe ihm gesagt, er solle allein gehen,

aber sagte zu mir, wir sollen zusammen hingehen, damitwir nicht zweimal hingehen sollen. Ich
sage dir, die Idee von ihm war gut.

H_  :Aha.
]

B'. :Eristimmerda.... (sprichtkurzmit einem Kind im Hintergrund) dein Sohn, dein Sohn
ist super. Er ist heute sehr anstandig gewesen, er wurde von diesem aus der Stadt gelobt."

[

B. hatte also am 18. August 2012 zusammen mit dem Beschuldigten am
Flughafen Geld gewechselt. Dass es sich dabei um Drogenerlés handelte, und

dass es um einen mehr als geringfugigen Betrag ging, ergibt sich dabei zwanglos
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aus dem Umstand, dass B. und A. alles daran gesetzt hatten, Fragen
nach der Herkunft des Geldes zu vermeiden. Am 21. August 2012, 18:59 Uhr, er-
klarte sie C. -031 dann, dass sie 34.2 "solche" habe (Urk. HD 2/8/37). Wei-

ter informierte sie ihn auf entsprechende Frage, dass sie "die Lebensmittel" noch
nicht beendet habe. Wenn sie es beendet hatte, "was fur ein Glick ware das,
wenn es heute ware wie es gesagt wurde ... viel Papierkram, ich hatte denen al-
les gegeben". Sie sei jetzt gerade "mit dem aus der Stadt" in einem Café. Sie un-
terhalte sich mit ihm Uber alles, was sie weiter machen wurden. Das verklausulier-
te Gesprach kann im Gesamtzusammenhang nur so gedeutet werden, dass

B.  nach wie vor nicht alle Drogen ("Lebensmittel") verkauft hatte und des-
halb noch nicht Uber den gesamten Drogenerlos ("Papierkram”) verfugte. Welche
Geldmenge tatsachlich gewechselt worden ist, lasst sich aus den Textprotokollen
aber nicht entnehmen. Der rechtsgenugende Nachweis, dass 34.2 "solche"

gleichbedeutend mit 34'200.— Euro ist, kann nicht erbracht werden.

5.2.6 Zusammengefasst kann mit rechtsgentgender Sicherheit davon ausgegan-
gen werden, dass der Beschuldigte am 9. August 2012 von B.__ mindestens
rund 420 Gramm Kokain dbernahm und inder Folge zusammen mitB._ ei-
nen Teil davon verkaufte, wobei er am 18. August 2012 immer noch Kokain in ei-
ner Menge von "290 Euro" besass. Dass es sich bei "Euro" tatsachlich um
Gramm handelt, ist plausibel, fir den Ausgang des Verfahrens aber nicht ent-

scheidend.

Anklageziffer 1.1.1. f-h
5.3.1 Weiter wirft die Anklagebehoérde dem Beschuldigten vor, am 17. August

2012 zusammen mit B. den Kokainerlos gewechselt zu haben, welche letz-
tere dann am 21. August 2012 in der Hohe von 34'200.— Euro beim Hotel ... in
Kloten einem Geldkurier ("O. ") zwecks Transport zum Lieferanten nach Hol-

land Ubergeben habe. Weiter habe der Beschuldigte am 27. August 2012 kurz vor
16:26 Uhr beim Hotel ... in Kloten und am 6. September 2012 im Hauptbahnhof
Zurich 5'800.— Euro bzw. 5'000.— Euro aus dem Kokainhandel zum Weitertrans-

port zum Lieferanten nach Holland einem Kurier Ubergeben.
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5.3.2 Ein Uber den Vorwurf des Handels mit einem Kilogramm Kokain hinausge-
hender Vorwurf ergibt sich aus den in der Anklage formulierten Vorgangen zwi-
schen dem 17. August und 6. September 2012 nicht. Den Vorwurf der Geldwa-
scherei formuliert die Staatsanwaltschaft in der Anklage nicht. Dazu erlbrigen

sich daher weitere Ausfuhrungen.

Anklageziffer 1.1.2.

6.1 Die Anklagebehorde wirft dem Beschuldigten weiter vor, in der Zeit vom

24. September 2012 bis zum 3. Oktober 2012 in den Versuch involviert gewesen
zu sein, eine grosse Menge Kokain in die Schweiz einzufuhren. B, habe am
24. September 2012 von ihrem Ehemann H.__ die Telefonnummer von
P.__ erhalten, derzwei bis funf Kilogramm Kokain liefern kénne. Am 25. Sep-
tember 2012 habe der Beschuldigte seinen Bekannten Q. in ltalien Uber
den Stand der Kokaineinfuhr informiert. Am 26. November 2012 sei er seinerseits
von der inzwischen nach Holland gereisten B.__ Uber den erfolgreichen Ver-
lauf der Verhandlungen und spater dartber informiert worden, dass sie am

30. September 2012 wieder in die Schweiz zurickkehren werde, um tags darauf
das Kokain in Empfang zu nehmen. Die Einfuhr sei jedoch daran gescheitert,
dass P._ letztlich kein Kokain habe liefern kdnnen. Ab dem 3. Oktober 2012
habe der Beschuldigte sodann versucht, durch seinen Bekannten Q.. in Hol-
land eine grosse Menge Kokain zu beschaffen. Dieser sei am 10. Oktober 2012
nach Holland gereist, habe dort aber kein Kokain beschaffen kénnen und sei da-
her am 12. Oktober 2012 unverrichteter Dinge wieder in die Schweiz zurtckge-
kehrt.

6.2 Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, setzt das Anstaltentreffen zur Dro-
geneinfuhr eine eigene Tatigkeit des Beschuldigten voraus (BGE 130 IV 131).
Das blosse Entgegennehmen von Informationen reicht fur eine Strafbarkeit nicht
aus. Soweit die Anklage dem Beschuldigten bloss vorwirft, von B._ informiert
worden zu sein, liegt mithin von vornherein keine strafbare Handlung vor. Nicht
ersichtlich ist sodann auch, inwiefern das blosse Wissen um eine mogliche Koka-
ineinfuhr und die Information eines Dritten dartber den Straftatbestand der Wi-

derhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz erflllen konnte. Zu prufen bleibt
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somit einzig der Vorwurf, der Beschuldigte selber habe ab dem 3. Oktober 2012
versucht, eine grosse Menge Kokain zu beschaffen. Diesen Vorwurf stutzt die
Staatsanwaltschaft auf die in den Urk. HD 2/9/10-22 dokumentierten abgehdrten
Telefongesprache.

6.3 Am 3. Oktober 2012, 20:15 Uhr, teilte C._ -176 dem Beschuldigten mit,
dass er nun unterwegs sei; er sei schon in Palermo, wobei sich aus der weiteren
Unterredung ergibt, dass C._ -176 die Reise mit dem Motorrad unternahm
(Urk. HD 2/9/10). Davon berichtete der Beschuldigte offensichtlich umgehend

B.  .Denndieseriefum 20:53 Uhr C.___ -031 an (Urk. HD 2/9/11) und teil-
te ihm mit, dass jetzt dieser Freund kommen werde, dann wirden sie ein wenig
schauen, was er ihnen zu sagen habe. Weiter bestatigte sie auf entsprechende
Fragevon C._ -031, dass es sich beim Freund um "Froschmann" handle. Er
komme erst morgen, jetzt sei er losgefahren. Er komme von irgendwo, von ganz
unten vom Stiefel, was C.__ -031 zur Bemerkung veranlasste: "Aus dem
Froschland, oder ...",was B.______ihrerseits bestatigte. Sie misse warten, was
dieser morgen Abend sagen werde. Am 4. Oktober 2012, um 23:30 Uhr, erkun-
digtesichC._ -031beiB.__ u.a., obder Froschmann schon angekommen
sei, worauf das Gesprach wie folgt weiter ging (Urk. HD 2/9/12):

"B'. :Nein, erist noch nichtund wirwundern uns, warum er sich noch nichtgemeldet hat.
Er hat seinen Schlussel, weisst du. Sie sind gute Freunde.

H'.___ :Ja,ja(unverstandlich) Freund.

B :Ha?

H'.____ :Eristsein Hausfreund.

H'.___ :Ja, sie sindzusammen aufgewachsen. Sein Freund istgleich altwie er, wahrschein-

lich ister hier geboren, aber er ist ein Froschmann.
[...]
B'. : (unverstandlich) dass ich zu meiner Signiora gehe.

H' :Nun gut, vielleichtkann dieser auch nichtsofort. Der Froschmann mussich auch or-
ganisieren. Weisst du, er wird ein paar Tage bendtigen.

[..]

H' : Ruf mich an, wenn du dich mit dem Froschmann getroffen hast (unverstandlich).
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B'. : (unverstandlich) iber das reden, aber wennich (unverstandlich) habe werde, werde
ich dich sofort anrufen.

[.]"

Am 5. Oktober 2012, 15:32 Uhr, hatten wieder der Beschuldigte und B. tele-
fonischen Kontakt (Urk. HD 2/9/13). Der Beschuldigte unterrichtete B. dabei
u.a. dartber, dass er noch nichts Neues wisse. Der Kollege sei noch am Toff fah-

ren, den erreiche er nicht. Er selber musse ja um 20 Uhr in Basel sein. Sein Kol-

lege komme dann schon noch nach Hause. "Froschmann" war inzwischen also

beim Beschuldigten angekommen und logierte - wie es B. gegenuber
C. -031 angekundigt hatte (Urk. HD 2/9/12) - bei diesem. Um 20:35 Uhr rief
C. -031 B. erneut an (Urk. HD 2/9/14):
"T.]
H'. : Wie war das Gesprach mit dem Froschmann?
B'. :Nun, ich habe nicht, er wartet auf etwas. Es hat wahrscheinlich nichts.
H' : Es hat nichts. Dieser ist bis nach Spanien gegangen, um zu schauen, was er kann.
[..]
H' : Denn er braucht auch fiir sich selbst, sagt er. Nirgendwo hat es etwas. Seine ande-

ren Leute, diese Standard warten auch.
B : Aha, aha.

H' : Darum ist er ganz nach unten gegangen und etwas zu schauen, ob es vielleicht,
denn sie haben Taxis von uberall, weisst du.

[.]

H'.____ :Essagen alle, dass Trockenzeit herrscht.

B'____:Mhm,ja, das habe ich auch gehort.

[.]

H'.___ :Was sagtder Froschmann sonst? War der Urlaub auch ok?
B'_____:(unverstandlich) denn sie waren vor ein einhalb Monaten auch so ... bereit, (unver-

standlich) 12, jetzt wartet er auf heute Abend, dass sie sich horen.

H'. :Hm ... war der Froschmann hier?
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B'. : Er war, er war hier, er ist heute Nacht gekommen, er ist mit dem Motorrad gekom-
men.

]

B :Mm ... nichts, schau du etwas konkretes, damitich weiss ob ich warten, oder nach
Hause gehen soll.

H'.____ :Dashabe ich auch aufgeschrieben, weisst du, um zu fragen.
B'.___ :Ja,ich weiss und wenn es etwas langeres ist dass ich nach Hause gehe, um zu
schauen.
H'._____:Dashabe ich genau so gefragt. Dass man ihn fragt, weisst du.
[.]
H'._ :Biswann bistdu wach, bis Mitternacht?
B'.____:Werdeich sein, denn ich bin nervds wie ein Hund.
[.]
H'.____ :Dieser meldet sich, das heisst, es ist nicht so, dass er nicht mdchte, oder so etwas
...sondern ...
[.]"
Um 23:01 UhrriefC.__ -031B.___ wiederan (Urk. HD 2/9/15) und teilte ihr

mit, dass er noch keine Antworten auf die Fragen bekommen habe. Wenn sie von
Froschmann nichts habe, solle sie nach Hause gehen. Wie lange es sich in die
Lange ziehen kdnne, wisse er nicht. B. ihrerseits erklarte u.a., sie werde

schauen, wie und was und dann werde sie gehen.

Am 6. Oktober 2012, 18:00 Uhr, telefonierte B. mit C. -183 (Anschluss
.../Provider Niederlande; Urk. HD 2/9/16):

.

B'. : du Signora...ahhh...duuu...ahh...hast du Gutes fir mich? Hast du mitdem Herrn
gesprochen?

.... ja; ich habe gesprochen und der Herr [el Sefior] hat gesagt, ich solle schauen, wenn du
nichtzu mirkommen kannst, kann ich dorthin gehen...um zu schauen [unverstandlich], wie die
Situation ist...das ist kein Problem...nein, denniich...ich.

B'. - du...du#. willstin meine Gegend kommen?

.... das ist flir mich kein Problem! wir missen nur reden!
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[

Um 20:50 Uhr berichtete B. C. -031 telefonisch von ihrem Gesprach
mit C. -183 (Urk. HD 2/9/17): "lhre" habe sie angerufen und sie habe ihr ge-
sagt, sollte sie, B. , hicht zu ihnen gehen, dann wirde sie zu ihr kommen, fur

die Arbeit, es sei wichtig, darliber zu reden, angeblich sehe es gut aus. Sie,
B. ,wisseesnicht. Sie,B. |, habe gedacht, dass sie ihr sage, dass sie
zu ihr kommen solle, aber sie, B._ |, wisse nicht, ob sie "unten kommen" solle.
Es sei zwar blod, aber sie, B._, wirde nach Hause gehen, was solle sie hier
machen. C.  -031 ausserte dann die Meinung, "sie" solle "unten kommen",
sie solle 2-3 Tage bei B._ schlafen und dann wieder zurlick gehen. Sie,
B._ , werde ihr Belgrad zeigen. Weiter:

"B : Aha, ich werde schauen, was sie mir anbietet. Da sie ihm gesagt hat, dass erihm
nicht wichtig ist und dass sie kommen wird.

H'._  : Duhast... Taxi, dass sollst auch einsehen.

B.___ :Aha

H'._ :Weisstdu, im schlimmsten Fall hast du...

B :lchsoll sie nehmen?

H'.____: Wenn sie kdnnen, solange dieser meiner nicht bereit ist. Mach du dir aber keine

Sorge, er wird sich bei dir schon melden, wenn er Ok sein wird.

[..]

B : Es gibt#s Nirgendwo. Angeblich sie suchen, und...den Froschmann melden, weisst
du?

H'. :lch weiss es, es ist Krise, es ist Krise.

[.]

B'. : Ich weiss es. Der Froschmann hat mich gefragt, ob ich Jemanden an der Grenze

oder so was habe, weisst du?

H.  :Undwo?

B'____ :Egal wo.Ich gesagt, dassich keine Ahnung habe, dass ich mit dir sehen muss.
H'.____ :Aha.

B.___ :Erhatgesagt es ware jede Mdgliche Interessant. Ich habe ihm gesagt, ich habe

keine Ahnung, das ist nicht meine...
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[

Am 7. Oktober 2012, 19:14 Uhr, sprachen B. und C. -031 telefonisch
erneut uber "Froschmann" (Urk. HD 2/9/18):

]

B'.___ :Jetzt werden wir sehen, der Froschmann ist auch neugierig.
H.___ :Ha?!
B'.___ :DerFroschmann ist neugierig geworden...
H._ :Ja?
B'____:Ergehtoben
H.  :Und?
B'._____:Um zu sehen, was vor sich geht.
[.]"
Am 10. Oktober 2012 meldete C.__ -200 (Anschluss ..., Abonnent R.__ )

dem Beschuldigten per SMS, dass er da sei und eine gute Reise gehabt habe
(Urk. HD 2/9/19). Am 12. Oktober 2012, 17:47 Uhr, telefonierten der Beschuldigte
und C._ -200 (Urk. HD 2/9/20). Sie unterhielten sich Uber den Rickflug und
das Ticketvon C._ -200(Q.____ ). Dannsagte Q. , dass er sonst halt
da bleibe, was den Beschuldigten offensichtlich nicht storte ("Ja, schaust du
mal."). Auf die Frage des Beschuldigten, ob sonst alles klar sei,gab C.__ -200
zur Antwort, es gehe so, es kdnnte besser sein. Um 23:22 Uhr meldete Q.|
dass er es geschafft habe (Urk. HD 2/9/21).

Die Vorinstanz kam vor diesem Hintergrund zu Recht zu Schluss, dass dem Be-
schuldigten aufgrund dieser Gesprache nicht rechtsgenligend nachgewiesen
werden kann, dass er selber versuchte, Uber "Q._ " inHolland eine grosse
Menge Kokain zu beschaffen (Urk. 35 S. 36 f.). Die Art der gefihrten Gesprache
ahnelt zwar stark den friher gefihrten Telefongesprachen, welche der Drogen-
handelstatigkeit von B.  und dem Beschuldigten zugeordnet werden konnen.
Mehr als ein vager Verdacht, dass der Beschuldigte versuchte, mit Hilfe von

"Q. " Kokain im Ausland zu beschaffen, ergibt sich daraus jedoch nicht.
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7.1.1 Zusammengefasst kann mit rechtsgentigender Sicherheit davon ausgegan-
gen werden, dass der Beschuldigte am 9. August 2012 von B, mindestens
420 Gramm Kokain Ubernahm und in der Folge zusammen mitB.__ einen Teil
davon verkaufte, wobei er am 18. August 2012 immer noch Kokain (mutmasslich
290 Gramm) besass (Anklageziffer 1.1.1. a-e). Dasbei D.___ sichergestellte
Kokain wies einen Reinheitsgehalt von 87 % auf (Urk. HD 1/3 S. 15; Urk. 1/3/49
S. 2). Dass das Kokain, Uber welches B._ nach dessen Verhaftung noch ver-
flgte, einen anderen Reinheitsgrad aufwies, ist nicht anzunehmen. Weiter ist der
Sachverhalt gemass Anklageziffer 1.1.3. - soweit fur den Ausgang des Verfahrens
wesentlich - erstellt. Der Beschuldigte organisierte die Wohnung von E._ flr
B._ im Wissen darum, dass sich dort ein Drogenkurier einfinden und dort
Kokain fur kurze Zeit gelagert wirde. Ausserdem half er beim Saubern der Woh-
nung. Dass es sich dabei nicht um eine einmalige Unterstitzung der Drogenhan-
delsaktivitat von B._ durch den Beschuldigten handelte, ergibt sich aus dem
zu Anklageziffer 1.1.1. Erwogenen. Insgesamt fuhrte der Kurier F.___ 574.1
Gramm reines Kokain ein (vgl. Urk. HD 1/2/28 S. 2). Schliesslich ist der Sachver-
halt gemass den Anklageziffern 1.1.4.-5. mitden von der Vorinstanz vorgenom-
menen Einschrankungen ausgehend von den Zugestandnissen des Beschuldig-
ten erstellt (Urk. 35 S.48f.).

7.1.2 Durch dieses Verhalten hat sich der Beschuldigte der Widerhandlung gegen
das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b, c und d in Verbin-
dung mit Abs. 2 lit. a BetmG (Anklageziffer 1.1.1.) sowie der Gehilfenschaft dazu
(Art. 25 StGB; Anklageziffer 1.1.3.) sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen
das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG (An-
klageziffern 1.1.4.-5.) schuldig gemacht. In Bezug auf Anklageziffer 1.1.3. qilt fest-
zuhalten, dass der Beschuldigte durch sein Handeln lediglich Hilfe im Sinne von
Art. 25 StGB leistete. Die Organisation und das Saubern der Wohnung von

E.  stellen typische untergeordnete Unterstutzungshandlungen dar, die die
Tat forderten. Ohne seine Mitwirkung hatte sich die Tat wohl anders abgespielt
(vgl. BGE 129 IV 124 E. 3.2 mw.H.), daB.___ einen anderen Ort hatte finden

mussen, wo der Drogenkurier F. die Fingerlinge hatte ausscheiden konnen,
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was auch die Verteidigung des Beschuldigten zutreffend vorbrachte (vgl. Urk. 44
S. 16).

7.1.3 Da das erstinstanzliche Urteil vor Ablauf der dreijahrigen Verjahrungsfrist be-
treffend den Eigenkonsum von Betaubungsmitteln (Anklageziffer 1.IV.) ergangen
ist, tritt entgegen dem Vorbringen der Verteidigung (Urk. 44 S. 4) diesbezuglich
keine Verjahrung mehr ein (Art. 97 Abs. 3 StGB).

7.2 Freizusprechen ist der Beschuldigte dagegen vom Vorwurf des Anstalten-
treffens zu Kokaineinfuhr gemass Anklageziffer 1.1.2 sowie vom Vorwurf der Heh-
lerei gemass Anklageziffer 1.1l.; bezlglich letzterem kann auf die zutreffenden

Ausfuhrungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 35 S. 50 ff.).

1.1 Qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betaubungsmittelgesetz werden
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zwanzig Jahren und fakultativ mit einer zu-
satzlichen Geldstrafe geahndet (Art. 19 Abs. 2 BetmG, Art. 39 StGB). Ausseror-
dentliche Umstande, welche es angezeigt erscheinen lassen wirden diese Straf-
rahmen (nach unten) zu verlassen, bestehen nicht. Hinweise auf eine verminderte
Schuldfahigkeit des Beschuldigten bezlglich des Drogenhandels bestehen - ent-
gegen der Auffassung der Verteidigung (Urk. 25 S. 15) - nicht. Dievon S.__ |
Oberarztin PPD, in ihrer E-Mail vom 20. Februar 2013 geschilderten Beeintrachti-
gungen beziehen sich auf die Fahigkeit des Beschuldigten strukturelle Zusam-
menhange von Beziehungen und Handlungen zu erinnern (Urk. HD 9/3) und zei-

gen sich in einer Befragungssituation.

1.2 Die Ubertretungen des Waffen- und des Betdubungsmittelgesetzes werden
mit Busse bis Fr. 10'000.— (Art. 106 Abs. 1 StGB) bestraft.

2.1 Innerhalb des Strafrahmens ist die Strafe nach dem Verschulden des Taters
zu bemessen, wobei das Vorleben und die personlichen Verhaltnisse des Taters
sowie die Wirkung der Strafe auf dessen Leben zu berucksichtigen sind (Art. 47

Abs. 1 StGB). Das Verschulden wird dabei nach der Schwere der Verletzung oder
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Gefahrdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns,
den Beweggrunden und Zielen des Taters sowie danach bestimmt, wie weit die-
ser nach den gesamten Umstanden in der Lage war, die Gefahrdung oder Verlet-
zung zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). Konkret ist bei Betaubungsmitteldelik-
ten die Artund Menge der umgesetzten Drogen mit zu berucksichtigen. Je gros-
ser die Menge und je schadlicher die Gattung der vom Tater gehandelten, weiter-
gegebenen oder transportierten Betaubungsmittel sind, umso gewichtiger erweist
sich die von ihm mit der Tatvertbung herbeigefihrte gesundheitliche Gefahrdung
far Dritte. Allerdings darf der Drogenmenge — und damit verbunden auch der Ge-
fahrlichkeit — bei der Strafzumessung keine vorrangige Bedeutung zukommen.
Auch kommt es nicht auf den genauen Reinheitsgrad der Droge an, wenn nicht
feststeht, dass der Beschuldigte ein ausgesprochen reines oder ein besonders
stark gestrecktes Betaubungsmittel liefern bzw. beziehen wollte (BGE 107 IV 62;
BGE 122 IV 299, BGer 6_294/2010 vom 15.7.2010 E. 3.2.2.). Relevant sind auch
die Stellung des Taters in der Hierarchie des Drogenhandels (BGer 6S.463/2006
vom 3.1.2007, E. 5) und die Zahl der Geschafte, welche ein Indiz fir die kriminelle
Energie und damit fir die Gefahrlichkeit des Taters ist (HANSJAKOB, Strafzumes-
sung in Betaubungsmittelfallen, in ZStrR 1997, S. 243). Ein weiteres beachtliches
Zumessungskriterium ist eine allfalige Drogenabhangigkeit des Taters (BGE 118
IV 349). Zu berlcksichtigen ist ebenfalls, ob ein Angeklagter ausschliesslich des
Geldes wegen handelte, ohne in einer finanziellen Notlage zu sein (BGE 107 IV
62 f.), oder ob er es ablehnt, zu arbeiten, obwohl ihm das mdéglich ware, und es
vorzieht, durch Drogenhandel seinen Lebensunterhalt zu verdienen (BGE 118 IV
349). Von Bedeutung sind schliesslich allfalige Vorstrafen und das Verhalten des
Delinquenten nach der Tat und im Strafverfahren, wie beispielsweise kooperati-
ves Verhalten, ein umfassendes Gestandnis, Reue und Einsicht (BGE 118 [V 349,

HANSJAKOB, a.a.0., S. 244).

2.2 st der Tater wie vorliegend wegen einer Mehrzahl von Delikten mit einer
Freiheitsstrafe zu bestrafen, hat das Gericht basierend auf der Tatkomponente
zunachst die Einsatzstrafe fur die schwerste Straftat zu bestimmen. In einem wei-
teren Schritt sind die tbrigen Delikte zu beurteilen, und es ist dafir unter Berick-

sichtigung der jeweiligen Umstande die hypothetische Strafe zu ermitteln. Sodann
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ist unter Bertcksichtigung des Asperationsprinzips die hypothetische Gesamtstra-
fe fir samtliche Delikte festzulegen. Nach der Festlegung der hypothetischen Ge-
samtstrafe fur samtliche Delikte ist schliesslich die Taterkomponente zu berlck-
sichtigen (BGer 6B_865/2009E 1.6.1; BGer 6B_496/2011 E 2 und E 4.2). Das
Gericht ist grundsatzlich verpflichtet, Strafmilderungsgriande im Rahmen des or-
dentlichen Strafrahmens strafmindernd zu bericksichtigen (BGE 136 IV 55 ff.).

3.1 Bezuglich der objektiven Tatschwere der Widerhandlung gegen das Betau-
bungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b, c und d in Verbindung mit
Abs. 2 lit. a BetmG (Verbrechen) ist festzuhalten, dass der Beschuldigte sich wah-
rend rund 2 %2 Monaten am von B, initiierten Handel mit rund 930 Gramm
reinem Kokain beteiligte. Die Beteiligung des Beschuldigten am Drogenhandel
dauerte also nur verhaltnismassig kurz, bezog sich in dieser kurzen Zeit aber auf
eine Drogenmenge, welche die Grenze zum schweren Fall deutlich Ubersteigt und
zu einer sehr erheblichen Gefahrdung Dritter fuhrte. Er bewegte sich — wie die Te-
lefonate zeigen — betreffend die in Anklageziffer 1.1.1. aufgefihrten Vorwirfen auf
Augenhdohe mit B._ |, was allerdings nichts daran andert, dass letztere (in der
Schweiz) die bestimmende Person im Rahmen der Drogenhandelsaktivitat war.
Betreffend Anklageziffer 1.1.3. leistete der Beschuldigte lediglich einen unterge-
ordneten Tatbeitrag, indem er die Wohnung organisierte und B.  beim Sau-
bern der Wohnung behilflich war. Dies ist verschuldensrelativierend zu bertck-
sichtigen. Die objektive Tatschwere ist in Anbetracht dieser Umstande innerhalb

des zur Verfugung stehenden Strafrahmens als keinesfalls leicht einzustufen.

3.2 In subjektiver Hinsicht ist festzuhalten, dass der Beschuldigte selbst nicht
drogensuchtig ist bzw. war. Es liegt kein Fall von Beschaffungskriminalitat vor. Mit
der Vorinstanz ist sodann davon auszugehen, dass er - entgegen seinen Beteue-
rungen - finanziell vom Drogenhandel profitierte; jede andere Annahme ware le-
bensfremd (vgl. auch Urk. HD 2/8/36 "Dieserhat mirheute so sehrgeholfen,dass ich es dir
nichtbeschreibenkann, dieseraus der Stadt,[...] Ja. Ich habe gedacht, dass ich Jenes nie Uibersetzen wer-

de, weisstdu. Ich kann schon aber... Ich habe ihn heute angerufen und habe ihm gesagt, #lch werde dir da-

fiir etwas geben, aber bitte hilf mir#. Er war sofort da, ohne ein Wort zu sagen."). Zu seinen Gunsten

ist jedoch anzunehmen, dass bei seinem Entscheid, sich am Drogenhandel zu be-
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teiligten, nebst gewissen finanziellen Uberlegungen auch seine Gefiihle fir
B._ eine Rolle spielten. Die Deliktsmehrheit und die teilweise mehrfache Tat-
begehung sind innerhalb des ordentlichen Strafrahmens straferhohend zu be-
ricksichtigen (vgl. Art. 49 Abs. 1 StGB). Insgesamt relativiert die subjektive Tat-

schwere die objektive Tatschwere leicht.

3.3 Insgesamt istdas Verschulden des Beschuldigten - innerhalb des schweren
Falles - als nicht mehr leicht zu qualifizieren. Bei dieser Ausgangslage ist die Ein-

satzstrafe innerhalb des weiten Strafrahmens auf 36 Monate festzulegen.

3.4 Bezuglich der weiteren Delikte (Cannabishandel und Besitz von Ecstasytab-
letten) ist von einem sehr leichten Verschulden auszugehen. Die festgesetzte

Einsatzstrafe ist um 2 Monate zu erhdhen.

4.1 Beziglich des Vorlebens und der personlichen Verhaltnisse des Beschuldig-
ten ist zusammengefasst festzuhalten, dass er aus intakten familiaren Verhaltnis-
sen stammt und die reguldre Schulzeit hat abschliessen konnen. Er hat eine Aus-
bildung als Hochbauzeichner absolviert, fihrt zurzeit aber Fahrdienste fir einen
Escort-Service und einen Privatdetektiv aus. Er hat eine 14-jahrige Tochter, die er
einmal wochentlich sieht. Sein Verdienst ist regelmassig und reicht mit netto

Fr. 3'000.— bis Fr. 3'500.— pro Monat nach eigenem Bekunden zur Deckung sei-
nes Lebensunterhaltes. Erist Eigentimer einer Wohnung, die mit einer Hypothe-
karschuld von rund Fr. 270'000.— belastet ist. Fur seine Tochter zahlt er monatlich
Unterhaltsbeitrage von Fr. 600.— (Urk. HD 2/1 S. 2; Urk. HD 2/15 S. 1 f.; Urk. HD
9/2 S. 11f.; Urk. HD act. 21 S. 2; Prot. Il S. 14 ff.). Aus den personlichen Verhalt-
nissen sowie dem Vorleben des Beschuldigten ergeben sich keine strafzumes-

sungsrelevanten Elemente.

4.2 DerBeschuldigte weist eine nicht einschlagige, eher geringflgige Vorstrafe
aus dem Jahr 2006 auf (Urk. HD 9/1). Sie wirkt sich kaum straferhdhend aus.
Merklich strafmindernd ist dagegen das vom Beschuldigten zu Beginn der Unter-
suchung abgelegte (Teil-)Gestandnis in Bezug auf die Anklageziffer 1.1.3. (Einfuhr
F.__ ), daser bis heute nicht zurickgenommen hat (vgl. Urk. 21 S. 5 f.), sowie

in Bezug auf die Anklageziffern 1.1.4. (Cannabishandel) sowie 1.1.5. (Besitz von
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Ecstasy) zu bertcksichtigen. Insgesamt Uberwiegen die strafmindernden Faktoren
die straferhdhenden deutlich. Sie fihren zu einer Reduktion der Einsatzstrafe um
8 Monate.

5.1 Zusammengefasst ist der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 30 Mo-

naten zu bestrafen. Daran sind 177 Tage erstandener Haft anzurechnen (Art. 51
StGB).

5.2 Aufgrund des geringen Verschuldens der vom Beschuldigten begangenen
Ubertretungen und den finanziellen Verhaltnissen ist — wie von der Verteidigung
und der Staatsanwaltschaft beantragt (Urk. 44 S. 23; Urk. 43 S. 1) — eine Busse
von Fr. 500.— auszusprechen. Die Ersatzfreiheitsstrafe fir den Fall des schuldhaf-
ten Nichtbezahlens der Busse (Art. 106 Abs. 2 StGB) ist praxisgemass auf 5 Tage

festzusetzen.

6.1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von drei Jahren teilweise
aufschieben, wenn die materiellen Voraussetzungen fir die Gewahrung des be-
dingten Strafvollzuges gemass Art. 42 StGB erflillt sind, also insbesondere be-
grundete Aussicht auf Bewahrung besteht (134 V 1 E. 5.3.1; BSK StGB-
SCHNEIDER/GARRE, Art. 43 N. 11, 15). Die Prufung der Bewahrungsaussichten
hat dabei anhand einer Gesamtwurdigung aller wesentlicher Umstande zu erfol-
gen. In die Beurteilung miteinzubeziehen sind neben den Tatumstanden auch das
Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gultige Schlisse
auf den Charakter des Taters und die Aussichten seiner Bewahrung zulassen
(BGE 6B_70/2012). Relevante Faktoren sind etwa strafrechtliche Vorbelastung,
Sozalisationsbiografie und Arbeitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen,
Hinweise auf Suchtgefahrdungen usw. Dabei sind die personlichen Verhaltnisse
bis zum Zeitpunkt des Entscheides miteinzubeziehen (BGE 6B_1036/2009). Der
unbedingt vollziehbare Teil darf die Halfte der Strafe nicht Ubersteigen und sowohl
der aufschiebende wie auch der zu vollziehende Teil der Strafe missen mindes-
tens sechs Monate betragen (Art. 43 StGB). Das Verhaltnis der Strafteile ist dabei
so festzusetzten, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Legalbewahrung des Ta-
ters einerseits und dessen Einzeltatschuld andererseits hinreichend zum Aus-
druck kommt (BGE 134 IV 1 E. 5.6). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe
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ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei
bis finf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).

6.2 Die Vorinstanz ist unter Wirdigung der nach den erwogenen mutmasslichen
Umstande zutreffend zum Schluss gelangt, dass dem Beschuldigten keine
schlechte Prognose hinsichtlich seiner kunftigen Bewahrung gestellt werden kann.
Es kann auf die entsprechenden Ausflhrungen im angefochtenen Entscheid ver-
wiesen werden (Urk. 35 S. 61). Folglich ist dem Beschuldigten der teilbedingte
Vollzug der ausgefallten Freiheitsstrafe zu gewahren. Der vollziehbare Teil der
Strafe ist angesichts des eher leichten Verschuldens des Beschuldigten auf neun
Monate festzusetzen. Im Umfang von 21 Monaten ist die Strafe aufzuschieben.

Die Probezeit ist auf drei Jahre festzusetzen.

1.1 Der Beschuldigte wird teilweise freigesprochen ("Anstaltentreffen zu Kokain-
einfuhr®, "Hehlerei"), wobei er im Berufungsverfahren mit seinem Antrag auf einen
vollumfanglichen Freispruch unterliegt. Die Staatsanwaltschaft obsiegtim Beru-

fungsverfahren mit ihrem Antrag auf einen vollumfanglichen Schuldspruch teilwei-

Se.

1.2 Vordiesem Hintergrund rechtfertigt es sich, dem Beschuldigten die Kosten
der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens - mit Ausnahme derjeni-
gen der amtlichen Verteidigung - zur Halfte aufzuerlegen. Im Ubrigen sind sie auf
die Gerichtskasse zu nehmen. Das erstinstanzliche Kostendispositiv ist folglich zu

bestatigen.

1.3 DieKosten des Berufungsverfahrens - mit Ausnahme derjenigen der amtli-
chen Verteidigung - sind dem Beschuldigten zur Halfte aufzuerlegen. Im Ubrigen
sind sie zusammen mit den Kosten der amtlichen Verteidigung auf die Gerichts-
kasse zu nehmen. Die Rickzahlungspflicht des Beschuldigten im Umfang der

Halfte ist vorzubehalten.
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2. Das Honorar des amtlichen Verteidigers flr das Berufungsverfahren ist auf
Fr. 7'000.— festzusetzen.

Es wird beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 8. Abteilung,
vom 4. Februar 2015 bezuglich der Dispositivziffern 1 (Einstellung), 2 al 3-4
(Schuldspruch wegen Ubertretung des Waffengesetzes und mehrfacher
Ubertretung des Betaubungsmittelgesetzes), 7-11 (Verwendung beschlag-
nahmter Gegenstande), 12 (Kostenfestsetzung) und 14 (Verlegung der Kos-

ten der amtlichen Verteidigung) in Rechtskraft erwachsen ist.

1. Mundliche Erdffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte A. ist weiter schuldig

- der Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von
Art. 19 Abs. 1lit. b, cund d in Verbindung mit Abs. 2 lit. a BetmG (An-
klageziffer 1.1.1.) sowie der Gehilfenschaft dazu (Art. 25 StGB; Ankla-
geziffer 1.1.3.) und

- der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz im
Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. cund d BetmG (Anklageziffern 1.14.-5.).

2.  Vonden Vorwirfen des Anstaltentreffens zur Kokaineinfuhr (Anklageziffer
1.1.2.) und der Hehlerei (Anklageziffer 1.1.) wird der Beschuldigte freigespro-

chen.

3. DerBeschuldigte wird bestraft mit 30 Monaten Freiheitsstrafe (wovon 177
Tage durch Untersuchungshaft erstanden sind) und mit einer Busse von
Fr. 500.—.
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Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 21 Monaten aufgescho-
ben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. Im Ubrigen (9 Monate abziig-

lich 177 Tage erstandene Haft) wird die Freiheitsstrafe vollzogen.

Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft

nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
Die erstinstanzliche Kostenauflage (Ziff. 13) wird bestatigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 4'000.— ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 7'000.—  amtliche Verteidigung

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der
amtlichen Verteidigung, werden zur Halfte dem Beschuldigten auferlegt und
zur Halfte auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Ver-
teidigung werden auf die Gerichtskasse genommen. Die Rickzahlungs-

pflicht des Beschuldigten bleibtim Umfang der Halfte vorbehalten.

Mundliche Erdffnung und schriftiche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten (Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zurich (Ubergeben)

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zurich

- das Bundesamt fur Polizei, fedpol
- das Bundesamt fir Polizei, Zentralstelle Waffen

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste
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- die Sicherheitsdirektion des Kantons Zirich

- die Kantonspolizei Zurich, KIA-ZA, mit separatem Schreiben (§ 54a
Abs. 1 PolG).

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A, unter Beilage der
Formular "Léschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-
Materials".

10. Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtiche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde istinnert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-

grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14)in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen

richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
Obergericht des Kantons Zirich
Il. Strafkammer
Zurich, 1. Dezember 2015
Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Oberrichter lic. iur. Spiess MLaw Hassig
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	7. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vom 12. Juni 2013 beschlagnahmten und im Folgenden aufgeführten Waffen mit Zubehör (Sachkautionsnummer …) werden definitiv beschlagnahmt und zur anteilsmässigen Deckung der Busse und Ve...
	- Revolver "Ruger Redhawk", Nr. …, Kal. .44 MAG;
	- 6 Patronen R.P 44 REM MAG zu Revolver "Ruger Redhawk";
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	10. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vom 4. Juli 2013 beschlagnahmten und im Folgenden aufgeführten Gegenstände (Sachkautionsnummer …) werden definitiv beschlagnahmt und als Beweismittel bei den Akten belassen:
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	- 90 Gramm Haschisch;
	- 2.5 Gramm Marihuana;
	- 3 ½ Ecstasy-Tabletten;
	- elektrische Waage;
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	12. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf:
	13. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten zur Hälfte auferlegt und zur Hälfte definitiv auf die Gerichtskasse genommen.
	14. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO im Umfang der Hälfte. Über die Höhe der Kosten der amtlichen Verteidigung wird mit separatem Beschluss e...
	Berufungsanträge:
	1.1. In Abänderung von Ziff. 2 des erstinstanzlichen Urteils sei der Beschuldigte
	 des Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b, c und d in Verbindung mit Art. 2 lit. a BetmG sowie in Verbindung mit Art. 25 StGB (Anklageschrift-Ziff. I.3),
	 der mehrfachen Widerhandlungen gegen das Betäubungs-mittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG (Anklageschrift-Ziff. I.4 und I.5),
	 der Übertretung von Art. 34 Abs. 1 lit. e in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 WG sowie
	 der mehrfachen Übertretung von Art. 19a Ziff. 1 BetmG schuldig zu sprechen.

	1.2. Vom Vorwurf des mehrfachen Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b, c, d und g i.V.m. Abs. 2 lit. a BetmG (Anklageschrift-Ziff. I.1+2) sowie vom Vorwurf der Hehlerei im Sinne von Art. 160 Ziff. 1 StGB (Anklageschrift-Ziff. II) sei der Besc...
	2. In Abänderung von Ziff. 4 des erstinstanzlichen Urteils sei der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten (abzüglich 177 Tage erstandener Haft) sowie mit einer Busse von Fr. 500.– zu bestrafen.
	3. In Abänderung von Ziff. 5 des erstinstanzlichen Urteils sei eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen festzusetzen.
	4. In Abänderung von Ziff. 6 des erstinstanzlichen Urteils sei der Vollzug der Freiehitsstrafe aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren. Die Busse ist zu bezahlen.
	5. In Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils seien die Kosten des Vorverfahrens sowie des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, dem Beschuldigten zur einen Hälfte aufzuerlegen und zur anderen Hälf...
	6. Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, seien auf die Gerichtskasse zu nehmen.
	Die Beschuldigte B._____ sei in Aufhebung der Teilfreisprüche im gesamten Umfang der Anklage schuldig zu sprechen und mit 7 ½ Jahren Freiheitsstrafe zu bestrafen.
	Der Beschuldigte A._____ sei in Aufhebung der Teilfreisprüche im gesamten Anklageumfang schuldig zu sprechen und dafür mit 3 ¾ Jahren Freiheitsstrafe und einer Busse von Fr. 500.– zu bestrafen.
	Dementsprechend sind beiden Beschuldigten jeweils die gesamten Kosten aufzuerlegen.
	Erwägungen:
	I.
	II.
	II.
	III.
	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 8. Abteilung, vom 4. Februar 2015 bezüglich der Dispositivziffern 1 (Einstellung), 2 al 3-4 (Schuldspruch wegen Übertretung des Waffengesetzes und mehrfacher Übertretung des Betäubun...
	1. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist weiter schuldig
	 der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b, c und d in Verbindung mit Abs. 2 lit. a BetmG (Anklageziffer 1.I.1.) sowie der Gehilfenschaft dazu (Art. 25 StGB; Anklageziffer 1.I.3.) und
	 der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG (Anklageziffern 1.I.4.-5.).
	2. Von den Vorwürfen des Anstaltentreffens zur Kokaineinfuhr (Anklageziffer 1.I.2.) und der Hehlerei (Anklageziffer 1.II.) wird der Beschuldigte freigesprochen.
	3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 30 Monaten Freiheitsstrafe (wovon 177 Tage durch Untersuchungshaft erstanden sind) und mit einer Busse von Fr. 500.–.
	4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 21 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (9 Monate abzüglich 177 Tage erstandene Haft) wird die Freiheitsstrafe vollzogen.
	5. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
	6. Die erstinstanzliche Kostenauflage (Ziff. 13) wird bestätigt.
	7. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	8. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung, werden zur Hälfte dem Beschuldigten auferlegt und zur Hälfte auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse ...
	9. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich (übergeben)
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich
	 das Bundesamt für Polizei, fedpol
	 das Bundesamt für Polizei, Zentralstelle Waffen
	 die Vorinstanz
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich
	 die Kantonspolizei Zürich, KIA-ZA, mit separatem Schreiben (§ 54a Abs. 1 PolG).
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A, unter Beilage der Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials".

	10. Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

